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1. Wie das Volk ausgeschaltet wurde
1.1. VOM VERFASSUNGSARTIKEL BIS ZUM NATIONALSTRASSENGESETZ

Vor fast genau 20 Jahren, am 6. Juli 1958, stimmte das Schweizervolk dem 

Verfassungsartikel 36bis zu. Damit erklärte es sich mit dem Bau von Auto

bahnen grundsätzlich einverstanden. Wie diese Strassennetze aussehen soll

ten, wusste man damals noch nicht. Es war die Rede von einem Achsenkreuz, 

das unser Land von Norden nach Süden und von Osten nach Westen durchzie

hen sollte. Die 1954 vom Bundesrat eingesetzte Planungskommission war noch 

an der Arbeit. Ihre Vorschläge lagen erst 1959 vor. Doch fehlte immer noch 

der Band über die Express-Strassen. Er fehlt auch heute noch - bald zwan

zig Jahre nachdem der sechsbändige Schlussbericht der Eidg. Planungskom

mission erschienen ist!

Das Volk, die Stimmbürger hatten zur Planung des Nationalstrassennetzes 

nie auch nur das geringste zu sagen gehabt! Denn das vom Bundesrat vorge

legte und von der Bundesversammlung am 8. März 1960 beschlossene National- 

strassengesetz sah kein Mitbestimmungsrecht des Volkes vor. Auch die Bun

desversammlung hatte bald nichts mehr zu sagen. Am 21. Juni 1960 stimmte sie 

auf Antrag des Bundesrates allen Vorschlägen der eidg. Planungskommission 

zu (Bundesbeschluss über die Festlegung des Nationalstrassennetzes).

Alle weiteren Entscheidungen blieben der Bundesverwaltung Vorbehalten. Der 

Bundesrat hatte die generellen Projekte und das Eidg. Departement des Innern 

die Ausführungsprojekte "endgültig" zu genehmigen.

Es war vorauszusehen, dass bei der Eile, mit der die Vorschläge der Eidg. 

Planungskommission in den Eidg. Räten auf Drängen der Bundesverwaltung 

durchberaten - besser gesagt "durchgepeitscht" - wurden, die Mängel und Feh

ler des geplanten Netzes nicht genügend zum Vorschein kamen und nicht korri

giert werden konnten. Die eidg. Parlamentarier fühlten sich offensichtlich 

überfordert. Bald genug sollte sich dies als verhängnisvoll erweisen. An 

Warnern fehlte es nicht. Doch sie wurden nicht gehört. Das geplante Netz 

und insbesondere die städtischen Express-Strassen schienen keineswegs der 

Weisheit letzter Schluss zu sein. In der Folge erlitt das amtliche Express- 

Strassenkonzept ein totales Fiasko.
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Hören wir, wie sich Nationalrat Hermann Leuenberger Liber das Vorgehen der 

Bundesverwaltung beklagte und welch warnende Worte er an den Nationalrat 

richtete. Er war Mitglied der nationalrätlichen Kommission, die das Na

tional strassennetz für den Rat vorzuberaten hatte. Was er dabei erfahren 

hat und wie er die Situation beurteilte, können Sie seinen folgenden Aus

führungen entnehmen. Wir haben Ihnen nichts beizufügen; sie sprechen für 

sich.

National rat Leuenberger in der Debatte Bundesbeschluss über die Festlegung 

des Nationalstrassennetzes am 22. März 1960:

"Ich habe das Wort verlangt, um einige Merkwürdigkei
ten - ich betone: Merkwürdigkeiten - aus dem Verlauf 
der Beratungen des vorliegenden Geschäftes in unserer 
Ratskommission festzuhalten. Ausserdem möchte ich eini
ge ganz präzise Auskünfte und Erklärungen zur Kompetenz
ausscheidung zwischen Bund und Kantonen provozieren - 
ich betone: provozieren - und schliesslich mich zum 
Problem des städtischen Expressstrassennetzes äussem.
Gerade das letztere, das noch absolut unabgeklärte Pro
blem der Express strass en, auf das Herr Reichling schon 
hingewiesen hat, führte,' wie er andeutete, in unserer 
Ratskommission zu einem sehr schüchternen Versuch, iie 
Beschlussfassung über diesen Teil der Vorlage zurück
stellen zu lassen. Dieser Versuch einer Rückstellung 
ist von den Herren Juristen und Regierungsräten in der 
Kommission, assistiert vom Eidgenössischen Oberbauin
spektor, so ungnädig aufgenommenen und derart zerzaust 
worden, dass mir jeder Ratskollege leid täte, der es 
wagen sollte, hier im Plenum einen neuen diesbezügli
chen Versuch oder etwas ähnliches zu unternehmen.
Schon der leiseste Zweifel an der Unfehlbarkeit und 
Richtigkeit des vorge schlagenen Strassennetzes setzt 
jeden von uns der Gefahr aus, als unverbesserlich
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rückständig und stehengebliebener Banause abgetan 
oder als Saboteur des Strassennetzes und vor allem 
als Ignorant der riesigen Arbeit der Planungskommis
sion und des Oberbauinspektorates bezeichnet zu wer
den. Noch selten aber - ich sage das in vollem Be
wusstsein dessen, was ich sage - stand ich bei der 
Beratung eines Geschäftes so stark unter dem Eindruck, 
dass wir überhaupt nur der Form halber zur Stellung
nahme und Beschlussfassung eingeladen worden seien.
Man hätte es am liebsten gesehen und wahrscheinlich 
würde man es auch jetzt am liebsten sehen, wenn das zur 
Beratung stehende Geschäft mit ergebenem Kopfnicken be
gleitet und zum voraus als gut und weise befunden würde. 
Unmissverständlich ist einigen von uns zu verstehen ge
geben worden, dass wir uns nicht berufen fühlen soll
ten, über das Werk der Fachleute zu befinden. Man ge
riet in die Versuchung sich mit jenem berühmt gewor
denen Ukas eines preussischen Innenministers zu 
trösten, der 1838 seinen Untertanen zugerufen hat,
""dass es sich zieme, bei der Befolgung der an sie 
ergangenen Befehle und Weisungen sich mit der Verant
wortlichkeit zu beruhigen, welche die Obrigkeit da
für übernehme, dass es sich aber nicht zieme, an die 
Handlungen der Verantwortlichen den Massstab einer 
beschränkten. Einsicht anzulegen und sich in dünkel
haftem Uebermut ein Urteil über die Rechtsmässigkeit 
der getroffenen Massnahmen anzumassen. "" Abgewandelt 
auf das zur Beratung stehende Geschäft könnte der zi
tierte Ukas aus der Preussenzeit bei uns wie folgt lau
ten: "" Es ziemt den Herren Nationalräten, den eidge
nössischen Nationaistrassenplanem den schuldigen Re
spekt zu erweisen, der geleisteten Vorarbeit höchste 
Anerkennung zu bezeugen und sich dankbar mit allen vor
geschlagenen Lösungen abzufinden. Aber es ziemt sich 
in keiner Weise, an den von der Planungskommission und 
dem Oberbausinspktorat gefassten Beschlüssen den Mass
stab eines beschränkten nationalrätlichen Verstandes 
und einer bösswilligen Einsichtslosigkeit anzulegen 
oder sich gar noch in dünkelhaftem Uebermut ein eige
nes Urteil über die Klugheit und die Rechtmässigkeit 
der im Grunde genommen bereits endgültig getroffe
nen Entscheidungen anzumassen. ""

Ich weiss, dass sich das sehr böswillig und bissig an
hört, aber ich füge sofort bei, dass niemand hier in 
diesem Saale etwa die gewaltige Arbeit der Planungs
kommission und des Oberbauinspektorates nicht aner
kennt. Ganz im Gegenteil. Auch der Sprechende darf 
für sich in Anspruch nehmen, dass er die vollbrachten 
gigantischen Leistungen anerkennt und sogar schon öf
ters selber hier im Ratssaale der Behauptung anderer 
böswilliger Automobilisten entgegengetreten ist,
""dass in unserem Lande durch Bund und Kantone auf dem 
Gebiete des Strassenbaus nichts oder viel zu wenig ge
tan worden sei und noch werde. "" Aber dennoch ist, im 
Gegensatz zu unserem Kollegen Munz, die Aeusserung



einiger Bedenken am Platze, Bedenken gegen das einge
schlagene Tempoy gegen die Art, wie das vor uns lie
gende Geschäft bisher durchgepeitscht wurde und noch 
werden soll, Bedenken gegen die totale Ausschaltung 
des Mitsprache- und Bestimmungsrechtes des Volkes, 
Bedenken gegen die Zustimmung zu Beschlüssen, zu de
nen man mindestens nicht in allen Teilen stehen kann.
Herr Kollege Munz, lassen Sie mich auch daran erin
nern, dass wir jetzt das fünfte grosse Geschäft in 
bezug auf den Bau der Nationalstrassen in Angriff 
nehmen. In kürzestem Zeitraum, in einem erstaunlich 
kurzen Zeitabschnitt haben wir die vier vorangegan
genen Geschäfte hinter uns gebracht. Nach der Bera
tung des Verfassungsartikels folgte die Vorlage über 
den Bau der Autobahn Lausanne-Genf', die nebenbei be
merkt, auch schon einige Dutzend Millionen mehr 
kosten soll, als wir seinerzeit beschlossen haben.
Es folgte das Ausführungsgesetz zum Verfassungsarti
kel und die Vorlage über die Verwendung des Treib
stoff zollertrag es für den Strassenbau. Ich glaube, 
die eidgenössischen Räte dürfen für sich in Anspruch 
nehmen, dass sie in einer unglaublich kurzen Zeit, in 
einem Tempo, das wirklich dem, was sich auf den Stras
sen abspielt, gleichzusetzen ist, einige gewaltige Vor
lagen verabschieden. Alles,was wir bis jetzt auf die
sem Gebiete vorgekehrt haben, geschah in einem unheim
lich raschen Tempo, erst recht die jetzt zur Diskus
sion stehende Vorlage. Darf ich einige Daten festhal- 
ten, um das zu belegen und jeden vom Verdacht zu be
freien, dass er nicht mit gutem Willen an die Arbeit 
gegangen sei?

Am 29. Januar dieses Jahres - ich glaube, das ist un
bestritten - erhielten die Kommissionsmitglieder unse
res Rates fünf dicke Bände zum Studium zugestellt, und 
gegen die Mitte des Monats Februar, also einen halben 
Monat später, wurde ihnen die Botschaft des Bundesrates 
in die Hände gelegt. Bereits Ende des gleichen Monats 
hatte die Kommission zu tagen und zu beraten. Darf wirk
lich mit gutem Gewissen behauptet werden, dass damit den 
Kommissionsmitgliedem genügend Zeit zu einer mehr oder 
weniger gründlichen Prüfung der Beschlüsse und der zu 
treffenden Entscheide zur Verfügung stand? Ich glaube 
nicht, dass man das behaupten kann; ich weiss auch, 
dass es nicht in jedem Falle notwendig ist. Dabei ha
ben wir mit der Zustimmung zu dem uns vorgelegten Be
schluss eine ungeheure Verantwortung zu übernehmen; die 
bimdesrätliche Botschaft macht ausdrücklich und sehr 
eindringlich darauf aufmerksam, und auch die Herren Re
ferenten haben es getan. Stolz erklärt die Botschaft, 
dass wir, die Herren Nationalräte und nachher die Her
ren Ständeräte, ""in einem Wurf Gelegenheit erhalten, 
die Strassenverbindungen des ganzen Landes grundlegend 
neu zu gestalten und auf Jahrzehnte hinaus festzulegen. "" 
Ich frage nur, auf welche Weise, unter welchen Umständen 
und Voraussetzungen eine derart ungeheure Arbeit von uns

-  5 -

zu beschliessen ist. Es wird gesagt, da sich unsere Ent
scheide auf zwei Bundesbeschlüsse stützen, sei eine Zu
stimmung durch das Volk überflüssig. Wir nehmen demnach 
die Verantwortung für ein Werk auf uns, zu welchem das 
Volk nichts mehr zu sagen hat, nachdem es dem Verfas
sungsartikel zustimmte und die Ausführungsgesetze still
schweigend genehmigte. Wir selber können uns allerdings in
sofern von der Verantwortung entlasten, als wir möglichst 
viel, besonders alles, was noch nicht endgültig spruch
reif ist, dem Bundesrat zum Entscheid überlassen. Obwohl 
ich durchaus verstehe, dass nicht jedes Detail von uns 
beraten und beschlossen werden kann, halte ich mindestens 
die Frage der städtischen Express-Strassen für derart 
wichtig, dass wenigstens den kantonalen Parlamenten und 
der Volksvertretung in den grösseren Gemeinden ein Mit
sprache- und Mitbestimmungsrecht eingeräumt werden soll
te. Es muss als merkwürdig, ja sogar, entschuldigen Sie 
den Ausdruck, als ein Katz-und-Maus-Spiel bezeichnet wer
den, wenn man hier in Bern die eidgenössischen Räte bezüg
lich Bau und Anlage der städtischen Express-Strassen auf 
die Zuständigkeit der Kantone verweist. Wenn man dann in 
den Kantonen und Gemeinden Vorgehen will, so erhält man 
die Antwort, dass Bern allein zuständig sei und endgül
tig entscheide. In der Kommission hat man uns versichert, 
dass nichts ohne das Einverständnis der Kantone geschehe, 
aber man hat verschwiegen, dass damit nur die Regierungen 
der Stände gemeint sind, vielleicht auch noch die Verwal
tung der grösseren Städte, die sich, wie der Fall Zürich 
zeigt, dann auf eine Ordnung berufen, nach welcher Auf
gaben, die durch den Vollzug eidgenössischer Gesetze ent
stehen, von Gemeindeabstimmungen ausgenommen bleiben.

Dabei weist die Botschaft des Bundesrates selbst auf die 
grosse Bedeutung des städtischen Exprèss-Strassen-Problems 
hin. Auf Seite 13 wird ausgeführt - gestatten Sie mir,
Ihnen diese vier Sätze in Erinnerung zu rufen: ""Von aus
schlaggebender Bedeutung für die Linienführung und die Ab
wicklung des Verkehrs auf den Express-Strassen ist die 
Anordnung und Gestaltung der Anschlüsse. Diese sind die 
neuralgischen Punkte des Systems; denn hier wechselt der 
Ziel-, Quell- und Binnenverkehr vom Express-Strassen- 
System auf das Lokalstrassennetz. Die Gestaltung der An
schlüsse und die Aufnahmefähigkeit des unmittelbar beein
flussten örtlichen Strassennetzes müssen Gewähr dafür bie
ten, dass sich der Durchgangsverkehr auf den Fxpress-Stras- 
sen trotz der dichteren Folge und der verstärkten Benützung 
der Anschlüsse auf Stadtgebiet ohne zumutbare Einschränkun
gen zügig und sicher abwickeln kann. ""

Ich teile vollständig das, was hier in der Botschaft ge
schrieben wird, empfinde es aber im gleichen Moment als 
stossend, ja als unhaltbar, dass man nicht weiss, ob und 
wer neben dem Oberbauinspektorat in den Kantonen eigent
lich zuständig ist und mitbestimmend sein soll. In dieser 
Beziehung hatte der "Zürcher Tagesanzeiger" durchaus 
recht, wenn er uns vor einer verdächtigen Eile warnte und
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vor einer totalen Ausschaltung der Gemeindeparlamente 
mit folgenden Worten mahnte: '"'Ein Anspruch der Städte 
auf Gehör beim Zustandekommen grösster öffentlicher Wer
ke , die in entscheidender, oft schmerzlich einschnei
dender Weise deren ganzes Gesicht und deren Struktur 
bestimmen, ergibt sich schon aus dem demokratischen und 
föderativen Aufbau der Schweiz aus Gemeinden, die noch 
heute, ob gross oder klein, als die eigentlichen Lebens
zentren des Landes betrachtet werden; aber gerade in 
Zürich spielte sich bisher die Planung der Autobahnen, 
Express-Strassen und Anschlusswerke unter weitgehendem 
Ausschluss der Oeffentlichkeit ab".

Ich frage und schliesse damit, ob wir nicht dem grossen 
Werk einen schlechten Dienst erweisen, wenn alles über 
den Kopf des Volkes hinweg entschieden wird. Ich frage 
weiter, ob es nicht zweckmässig wäre, wenn auf irgend
eine Art durchgesetzt werden könnte, dass die Pläne der 
städtischen Express-Strassen ausdrücklich von der Zu
stimmung der Volksvertretung in den betreffenden Gemein
den abhängig gemacht werden könnten. Ich bin kein Jurist 
und habe noch selten an der Abfassung von Gesetzestexten 
mitgewirkt. Meistens haben wir ja nur Stellung genommen, 
wenn uns diese Gesetzestexte vorgelegt waren. Aber ich 
wäre ausserodentlich dankbar, wenn ein Weg gefunden wer
den.könnte, der die Garantie dafür gäbe, dass nicht über 
die Köpfe des Volkes und über die Köpfe der Volksvertre
tung in den Kantonen und Gemeinden in einer derart uner
hört wichtigen Frage entschieden wird. Das war auch der 
Grund, warum ich mich bemüssigt fühlte, an das Redner
pult zu treten und Ihnen zu sagen, was auf dem Spiele 
steht, Ihnen zu sagen, dass man nicht nur grosse Töne 
von sich geben sollte, sondern dass wir auch da sind, 
um die Rechte des Volkes, das Mitsprache- und Mitbe
stimmungsrecht der Volksvertretung zu verteidigen."

1.2, DER VERFASSUNGSARTIKEL UND DAS BUNDESGESETZ UEBER 
DIE NATIONALSTRASSEN (INHALT UND KRITISCHE WUERDIGUNG)

Der Nationalstrassenbau ist in Art. 36 bis der Schweizerischen Bundesver

fassung wie folgt verankert:

"1. DER BUND WIRD AUF DEM WEGE DER GESETZGEBUNG DIE ERRICHTUNG 
UND DIE BENUETZUNG EINES NETZES VON NATIONALSTRASSEN SICHER
STELLEN. ZU SOLCHEN KOENNEN DIE WICHTIGSTEN STRASSENVERBIN- 
DUNGEN VON GESAMTSCHWEIZERISCHER BEDEUTUNG ERKLAERT WERDEN.

2. DIE KANTONE BAUEN UND UNTERHALTEN DIE NATIONALSTRASSEN NACH 
DEN ANORDNUNGEN UND UNTER DER OBERAUFSICHT DES BUNDES. DER 
BUND KANN DIE EINEM KANTON OBLIEGENDE AUFGABE UEBERNEHMEN, 
WENN DIESER DARUM NACHSUCHT ODER WENN ES IM INTERESSE DES 
WERKES NOTWENDIG IST.

3. DER WIRTSCHAFTLICH NUTZBARE BODEN IST NACH MOEGLICHKEIT ZU 
SCHONEN. DEN DURCH DIE ANLAGE VON NATIONALSTRASSEN ENTSTE
HENDEN NACHTEILEN IN DER VERWENDUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG
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DES BODENS IST DURCH GEEIGNETE MASSNAHMEN AUS KOSTEN DES 
STRASSENBAUES ENTGEGENZUWIRKEN."

In den Abs. 4,5 und 6 dieses Verfassungsartikel wird die Verteilung der 

Kosten für Bau und Unterhalt der Nationalstrassen auf Bund und Kantone 

festgelegt.

Wir wissen nun also, dass Nationalstrassen Strassenverbindungen von ge

samtschweizerischer Bedeutung sein sollen. Es ist klar, dass die einzel

nen Teilstücke des Nationalstrassennetzes nicht an allen Orten verkehrs

technisch die gleichen Anforderungen erfüllen müssen. Deshalb werden 

heute bei den Nationalstrassen 3 verschiedene Klassen unterschieden:

- Die Nationalstrassen erster Klasse, die als eigentliche Autobahnen 

richtungsgetrennt und kreuzungsfrei sind und durchgehende Abstell - 

streifen aufweisen. Sie stehen nur Motorfahrzeugen offen und sind 

bloss an bestimmten Anschlussstellen zugänglich.

- Die Nationalstrassen zweiter Klasse stehen ebenfalls nur dem Motorfahr

zeugverkehr offen und sind nur an besonderen Anschlusspunkten zugäng

lich. Die beiden Fahrrichtungen müssten nicht durch einen Mittelstrei

fen getrennt sein: Sie sollen in der Regel keine höhengleichen Kreu

zungen aufweisen.

- Die Nationalstrassen dritter Klasse stehen auch anderen Strassenbe- 

nützern offen. Trotzdem sollen sie in ihrer Anlage hohen verkehrs

technischen Anforderungen genügen. Ortschaften sind womöglich zu um

fahren, höhengleiche Kreuzungen zu vermeiden und der seitliche Zutritt 

zu beschränken.

Durch den Art. 36 bis BV erweiterte der Bund seinen Wirkungsbereich um 

eine neue Zuständigkeit, indem er sich die Kompetenz über die Errichtung 

und Benützung eines Netzes von Nationalstrassen, d.h.von Strassenverbin

dungen von gesamtschweizerischer Bedeutung, übertragen hat.

Gestützt auf diese Verfassungsbestimmung wurde das Bundesgesetz über die 

Nationalstrassen vom 8.3.1960 erlassen und am 21.1. in Kraft gesetzt.

Ausser dem Gesetz über den Nationalstrassenbau gehören noch zwei wichtige 

Erlasse zum Bundesrecht:

1. Bundesbeschluss über die Verwendung des für den Strassenbau bestimmten 

Anteils am Treibstoffzollertrag (23.12.1959).
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2. Beschluss der Bundesversammlung über die Festlegung des Nationalstras- 

sennetzes (21.6.1960).

Mit all diesen Beschlüssen ist anfangs der sechziger Jahre eine grundsätz

liche neue Rechtsordnung in der Strassenhoheit eingetreten. Im Bericht 

des Bundesrates an die Bundesversammlung vom 22.10.1957 wird zur Erläu

terung des Art. 36 bis Abs. 1 des heutigen Verfassungsartikels unter 

anderem folgendes festgehalten:

"Diese Vorschrift begründet eine ausschliessliche Gesetz
gebung skompetenz des Bundes; sie ermächtigt den Bund zur 
abschliessenden Regelung des Strassenwesens hinsichtlich 
des Baues und Unterhaltes eines bestimmten Netzes von 
Nationalstrassen sowie Betriebes der dazugehörigen Ein
richtungen, wie Beleuchtungs- und Ventilationsanlagen 
in Tankstellen und andere mehr. Will der Bund in die
ser Materie nicht abschliessend legiferieren, so kann 
er die Gesetzgebungskompetenz in entsprechendem Umfan
ge an die Kantone delegieren. "

Beim Bundesgesetz über die Nationalstrassen wurde bedeutend weitergegangen, 

als dies mit dem Verfassungsartikel eigentlich notwendig gewesen wäre.

Laut Artikel 10,13,14,19 wird bei der Planung, generellen Projektierung 

und der Festlegung der Projektierungszonen das Interesse der Kantone und 

der Gemeinden nur nach Möglichkeit berücksichtigt!

Im grossen und ganzen lassen sich im Hinblick auf den Bau einer National

strasse vier aufeinanderfolgende Schritte unterscheiden:

1° DIE EIDGENOESSISCHEN RAETE LEGEN AUF ANTRAG DES BUNDESRATES 

DIE ALLGEMEINE LINIENFUEHRUNG UND DIE ART DER ZU ERRICHTEN

DEN NATIONALSTRASSEN FEST.

2° AUFGRUND DES BESCHLOSSENEN NETZES WIRD VOM EIDGENOESSISCHEN 

AMT FUER STRASSEN- UND FLUSSBAU IN ZUSAMMENARBEIT MIT DEN 

INTERESSIERTEN BUNDESSTELLEN UND DEN KANTONEN FUER JEDEN AB

SCHNITT EIN GENERELLES PROJEKT ERARBEITET. IN DIESER PHASE 

WERDEN DIE EINSPRACHEN BEHANDELT^

3 0  NACH EINGEHENDEN VERNEHMLASSUNGEN UND BEREINIGUNGEN WERDEN 

DIE GENERELLEN PROJEKTE VOM FEDERFUEHRENDEN DEPARTEMENT DES 

INNERN (EIDG. AMT FUER STRASSEN- UND FLUSSBAU) DEM BUNDES

RAT VORGELEGT. DER BUNDESRAT GENEHMIGT DIE GENERELLEN PRO
JEKTE.

-  9 -

4° NACH DER GENEHMIGUNG DER GENERELLEN PROJEKTE SIND VON DEN 

KANTONEN IN ZUSAMMENARBEIT MIT DEM EIDGENOESSIitHEN AMT FUER 

STRASSEN- UND FLUSSBAU SOWIE DEN INTERESSIERTEN BUNDESSTELLEN 

DIE AUSFUEHRUNGESPROJEKTE AUSZUARBEITEN, WELCHE WIEDERUM EI

NEM EINSPRACHEVERFAHREN UNTERLIEGEN. DAS E IDGENOESSISCHE DE

PARTEMENT DES INNERN GENEHMIGT DIE AUSFUEHRUNGSPROJEKTE, WO
RAUF MIT DEM EIGENTLICHEN BAU BEGONNEN WERDEN KANN.

2. initiative »Demokratie im Nationalstrassenbau«
2.1. HARUM UEBERHAUPT DIE INITIATIVE?

Die Initiative "Demokratie im Nationalstrassenbau" wurde am 1. August 1973 

beschlossen und ein Jahr später mit 67'817 beglaubigten Unterschriften

eingereicht.

Die Initiative entspricht einem Bedürfnis breitester Bevölkerungsschich

ten. Nachdem der ungehemmte Nationalstrassenbau auf immer grösseren Wider

stand stiess, verschiedene Petitionen, Referenden, Initiativen auf lokaler 

Ebene nicht durchzudringen vermochten (in Luzern wurde eine entsprechende 

Initiative 1961 ungültig erklärt, da Gemeinden nicht über Nationalstrassen 

zu entscheiden hätten), wurde beschlossen, die Initiative "Demokratie im 

Nationalstrassenbau" zu lancieren, um dem Volk und den betroffenen Gemein

den bei dieser sehr wichtigen Frage das Mitspracherecht zurückzugeben. Es 

scheint, als ob selbst heute bei einigen Planern die Wachstumseuphorie 

noch nicht verflogen sei. Sie sind es, welche nach noch mehr Autobahnen 

schreien, gerade als ob in den letzten 20 Jahren überhaupt nichts gesche

hen wäre. Vor allem ist es für die Initanten unbegreiflich, dass nach der 

Akzeptierung des sogenannten gene

rellen Nationalstrassennetzes im 

Jahre 1960 die gesamte Projektie

rung und Ausführung der einzel

nen Abschnitte irgendwelchen Amts

stuben überlassen wird. Weder die 

Bundesversammlung noch sonst eine 

legislative Instanz hat seit dem 

21.6.1960 je etwas zu den National- 

strassenbauprojekten zu sagen ge

habt. Mit anderen Worten: es werden Milliarden verprojektiert - verplant - 

verbaut, ohne Mitsprache des Parlamentes oder des Volkes.

Autobahn mitten durch die Stadt 
L u z e r n
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Durch das Gesetz vom 21.6.1960 verlor die Bundesversammlung ihre Kompeten

zen im Bereich des Nationalstrassenbaues.

Viele Interpellationen im Nationalrat zeigten überhaupt keine Wirkungen:

- weder auf das Nationalstrassengesetz

- noch auf einzelne Teilstücke.

Unmittelbaren Anlass zur Lancierung der Verfassungsinitiative "Demokratie 

im Nationalstrassenbau" war der Kampf um die Linienführung der N2 am Sem- 

pachersee.

Am 1. August 1973 gab Franz Weber auf dem historischen Sempacher Schlacht

feld bei einer gesamtschweizerischen Kundgebung den Startschuss für die 

Unterschriftensammlung. In die Phalanx des planerischen Unverstandes und 

der Rechtlosigkeit der Stimmbürger sollte endlich eine Bresche geschla

gen und dem Schweizervolk das gesetzlich verankerte Recht der Mitsprache 

und Mitbestimmung bei der Nationalstrassenplanung in allen jenen Fällen 

verschaffen werden, da es sich mit einer geplanten Autobahn-Linienführung 

nicht einverstanden erklären konnte.

2,2. DER INITIATIV-TEXT

ARTIKEL 36 BIS, ABSATZ 1 BIS (NEU)

DIE BUNDESVERSAMMLUNG BESCHLIESST UEBER KONZEPTION, LINIENFUEHRUNG UND 
AUSFUEHRUNG DER NATIONALSTRASSEN. DIESE BESCHLUESSE SIND DEM VOLK ZUR 
ANNAHME ODER VERWERFUNG VORZULEGEN, WENN ES VON 50'000 STIMMBERECHTIG
TEN ODER VON ACHT KANTONEN VERLANGT WIRD.

UEBERGANGSBESTIMMUNG

ALLE NATIONALSTRASSEN UND -STRASSENABSCHNITTE, DIE AM 1. AUGUST 1973 NOCH 
NICHT ERSTELLT ODER NICHT IN AUSFUEHRUNG BEGRIFFEN WAREN, UNTERLIEGEN DER 
BESCHLUSSFASSUNG GEMAESS ARTIKEL 36 BIS, ABSATZ 1 BIS.

Autobahn mitten durch die Stadt: 
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Wir sehen also, dass sich der Initiativ-Text in zwei Teile gliedert:

1. Die Bundesversammlung soll wieder die Kompetenz erhalten, über die Kon

zeption, Linienführung und Ausführung der Nationalstrassen zu beschlies- 

sen.

Es ist selbstverständlich, dass solche Beschlüsse dem fakultativen Re

ferendum unterstehen müssen (Art. 89 BV).

2. Diese Kompetenzen sollen auch für alle Nationalstrassen und National- 

strassenabschnitte gelten, welche am 1.8.1973 noch nicht erstellt oder 

noch nicht in Ausführung begriffen waren.

Es scheint somit klar zu sein, was mit der Initiative "Demokratie im Na

tional strassenbau" erreicht werden soll, nämlich die Wiederherstellung 

verfassungsrechtlicher und auch gesetzlicher Zustände, wie sie bis heute 

in der Schweiz noch üblich sind (hier: waren).

- Beispielsweise wurden 96 km 4-spurige Autobahnen in 6-spurige und 559 

km 2-spurige Autostrassen wurden in 4-spurige Autobahnen "umgewandelt". 

Hier wurde also mit Millionenbeträgen jongliert, ohne dass jemals Par

lament oder Volk etwas dazu sagen konnten.

Mit einer Annahme des Volksbegehrens müssten solche "Ümwandlungen" von 

den eidgenössischen Räten behandelt werden.

- Es stellt sich die Frage, ob das Gesetz zum Nationalstrassenbau nicht 

verfassungswidrig ist, da es die Entscheidungsbefugnisse im National- 

strassenbau (Planung, generelle Projektierung, Ausführungsprojektierung 

und Bau) nicht genau festlegt. Dies kann jedoch nicht abgeklärt werden, 

da es in der Schweiz keine Verfassungsgerichtbarkeit gibt.

- Dank dem Nationalstrassengesetz ist es mogli 

niemand die Verantwortung übernehmen 

muss, da der Bund in der Praxis sei

ne Aufgabe, die Nationalstrassen zu 

planen und zu projektieren weitge

hend an die Kantone abgegeben hat.

Die kantonalen Instanzen können sich 

also damit entschuldigen, dass sie 

im Auftrag des Bundes handeln würden 

und deshalb nicht der Bevölkerung

ch, dass für Fehlplanungen

Autobahn mitten durch die 
Stadt: Z ü r i c h
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r i  

r i
des Kantons, sondern dem Eidg. Amt für Strassen- und Flussbau und dem £  3f

Departement des Innern Rechenschaft schuldig seien. £  1

Der Bund wiederum kann darauf hinweisen, dass er im Sinne des Fodera- F l

lismus gehandelt habe, in dem die Kantone - in Kenntnis der lokalen 1 1

Gegebenheiten - planen und projektieren würden und der Bund sich auf 1

die Ueberprlifung und Genehmigung sowie auf die Entscheidung in gewis-
mr «

sen Streitfällen beschränke. So gerät de facto eine grosse Machtfülle

E l
in die Hände weniger Technokraten in den kantonalen Strassenbauämtern.

n

Mit der Initiative (im Text der erste Absatz) werden die Kompetenzen K l

eindeutig festgelegt: H l

das Parlament muss über die Konzeption, Linienführung und Aus- E l

führung entscheiden. E j l

Auch wenn der Bundesrat in seiner Botschaft vom 26.5.1976 an die Bun

desversammlung unter anderem behauptet: " ___ es läge nicht im Interes

se einer Entlastung der Bundesversammlung von Routinegeschäften...", 

die noch nicht erstellten Nationalstrassenabschnitte neu zu genehmigen, 

finden wir, dass es sich bei solchen Geschäften keineswegs um Routine

geschäfte handelt, sondern um weittragende und wichtige Entscheide. fcfl 

Soll der Ratsbetrieb etwa soweit rationalisiert werden, dass überhaupt E t l  

über keine Geschäfte mehr beraten werden müsse, weil es sich ja doch nur K t l  

um Routine handelt! ftlM 
Eine etwas fragwürdige Politik. E i l

Diese Uebergangsbestimmung wurde von der Bundeskanzlei überprüft und für 

rechtlich zulässig befunden. Dass die Uebergangsklausel nicht gesetzes

widrig ist, zeigt sich auch darin, dass kein Antrag auf Ungültigerklä

rung der Initiative gestellt worden ist.

K l
r i  

t  i  

t l i  

i i  

e:i

Es scheint uns nichts als logisch zu sein, dass bei Werken von nationa

ler Bedeutung das ganze Schweizervolk - oder seine Vertreter im Parla

ment - über die einzelnen Nationalstrassenstücke entscheiden kann. Ver

gessen wir nicht, dass Strassen nur zu Nationalstrassen "erhoben" wur

den, wenn sie als von gesamtschweizerischer Bedeutung betrachtet wurden.

In der Uebergangsbestimmung der Initiative wird festgehalten, dass alle 

Nationalstrassen und -abschnitte, die am 1.8.1973 noch nicht erstellt E r Ä

oder in Ausführung begriffen waren, ebenfalls dem Referendum unterliegen. fc.S
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- Obwohl die Initiative im Juli 1974 eingereicht wurde und die Uebergangs

bestimmung bekannt war, bequemte sich weder der Bundesrat, noch das Par

lament zu einer speditiven Behandlung des Volksbegehrens.

Schon deshalb sind alle Argumente gegen die rückwirkende Uebergangsbe

stimmung unglaubwürdig.

- Heute möchten die Gegner der Initiative vor allem wegen der Uebergangs

bestimmung "bodigen" (da sie eingesehen haben, dass weite Kreise dem un

gehemmten Autowachstum kritisch gegenüber stehen).

- Diese Gegner behaupten dann recht unverfroren, wegen der Initiative 

müssten angefangene Nationalstrassenstücke abgebrochen werden. Es wer

den Bilder mit halbfertigen Brücken herumgeboten.

Die Gegner verkaufen in diesem Falle das Schweizervolk für ziemlich blöde. 

Das nehmen wir als Demokraten nicht an.

- Weder die Verzögerung der Initiative im Bundeshaus, noch der Baubeginn an 

rund 30 Nationalstrassentei1 stücken seit dem 1.8.1973 kann den Initian

ten angelastet werden.

- Bei diesen Baubeginnen fehlte teilweise sogar die Kreditbewilligung 

(Wallis, Knonaueramt, wo heute schon über 54 Mio. Franken verbaut wurden).

- Um die Initiative wirkungslos zu machen, wurde an möglichst verschiedenen 

Stellen angefangen zu bauen. So wurde und wird versucht, Zwänge zu schaf

fen. Man kann ja schwerlich gegen ein Nationalstrassenstück sein, wenn 

die beiden Enden davon schon im Bau oder gar fertig gestellt sind.

Ist das nicht Planungsmissbrauch und Geringschätzung des demokratischen 

Initiativ-Rechtes?

2,3. DIE BISHERIGEN ERFOLGE DER INITIATIVE

- Durch die Lancierung und das Zustandekommen des Volksbegehrens "Demokratie 

im Nationalstrassenbau" wurde eine Diskussion über den Nationalstrassenbau 

ausgelöst, welche sicher nicht ohne Auswirkungen bleiben wird.

Immer mehr Menschen beginnen sich Gedanken über den Sinn oder vielmehr Un

sinn eines bedenkenlosen Wachstums der Autobahnen und des Autoverkehrs zu 

machen.
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Schon heute reagieren die, Experten der Autoverbände nervös und reden in 

polemischer Art und Weise von "demokratischer Diktatur" (welch Unsinn!) 

und meinen damit natürlich unsere Initiative. Es zeigt sich also, dass 

die Spitzen von ACS und TCS keineswegs gewillt sind, Liber die langfristi

gen Konsequenzen des ungehemmten Nationalstrassenbaues nachzudenken. Sie 

stecken immer noch in der Auto-Euphorie der frühen 60iger Jahre.

Viele Automobilisten merken aber heute, dass es nicht mehr im alten Stil 

weitergehen kann und unterstützen die Initiative.

Dank der Initiative gibt es nun ein Ueberprüfungsverfahren von sechs be

sonders hart umstrittenen Teilstücken. Damit diese Ueberprüfungsverfah

ren ernsthaft und auch speditiv vorgenommen werden, müssen wir der Ini

tiative zu einer Annahme verhelfen.

.4. DIE FOLGEN EINER ANNAHME DER INITIATIVE

Es wird keineswegs so kommen, dass Brücken im Nationalstrassennetz nur 

zur Hälfte gebaut würden, weil die andere Hälfte einem Referendum zum 

"Opfer" fiele (solche "Dummheiten" dem Schweizervolk zu unterschieben, 

muss doch einigermassen erstaunen - immerhin die Automobil verbände tun 

es).

In seiner ganzem über 125-jährigen Geschichte des Bundesstaates hat das 

Schweizervolk noch nie einen sogenannten verrückten Entscheid gefällt.

Eine Annahme der Initiative hätte zweifellos grosse Signal Wirkung für 

den schweizerischen Nationalstrassenbau:

a) das Ueberprüfungsverfahren müsste 

ernsthaft an die Hand genommen wer

den (es könnte nicht einfach "ver- 

lauert" werden);

b) viele der heute umstrittenen Teil

stücke würden nicht mehr gebaut 

werden.

Das Mittel des Referendums würde nun 

offen stehen, z.B. für Teilstücke, 

die nicht ins Ueberprüfungsverfahren
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aufgenommen wurden, wie dies mit der N9 (Martigny-Brig) der Fall ist.

- Auf alle Fälle würde die viel zitierte Referedenflut nicht ausbrechen 

(dazu sind auch die Hürden viel zu hoch).

- Wir fragen uns, weshalb die Gegner der Initiative so nervös reagie

ren (z.B. die unsachliche Polemik des ACS), wenn die Initiative so-

. wieso keine Chance hätte (wie dies immer wieder behauptet wird).

- Sehr wahrscheinlich wissen auch sie, dass die Initiative ihre Auswirkun

gen haben wird:

a) sei es auf das Ueberprüfungsverfahren (vo allem auch dann, wenn in 

den betroffenen Gebieten JA-Mehrheiten zustande kommen);

b) sei es auf die Gesamtverkehrskonzeption, indem dann der öffentliche 

Verkehr bei den Investionen besser berücksichtigt wird.

Nationalrat Nauer in der Debatte über die Initiative "Demokratie im Natio

nal strassenbäu" - März 1977:

"Man sagt gerne, dass die Freiheit ihre Grenzen an 
der Freiheit anderer habe. Die Auffassung "Freie 
Fahrt für den individuellen Verkehr" ist deshalb 
so gefährlich, weil der freie Bürger auf seiner 
Fahrt anderen freien Bürgern begegnet, die bild
lich gesprochen gar nicht so schnell fahren wol
len wie er, die aber möglichst unbeschädigt leben 
und nicht einer ständig schrumpfenden Lebensquali
tät zum Opfer fallen wollen. "

3. Umstrittene Teilstücke

3.1. NICHT ALLE UMSTRITTENEN TEILSTUECKE WERDEN UEBERPRUEFT

In der Frühlings-, respektive Sommersession 1977 haben die beiden Räte eine 

Motion überwiesen, laut der folgende sechs Strassenabschnitte (im National- 

strassennetz) überprüft werden sollen (dieses Ueberprüfungsverfahren kön

nen wir als ersten Teilerfolg der Initiative betrachten):

NI YVERDON - AVENCHES

SN1/SN3 ZUERICH, HARDTURM-VERKEHRSDREI ECK LETTEN-SIHLHOELZLI

N4 WETTSWIL-KNONAU

N6 WIMMIS-ZWEISIMMEN-LENK-RAWILTUNNEL-UVRIER, ROHNETAL
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N7 MUELLHEIM - KREUZUNGEN

N9 LAUSANNE OST-CORSY-PERRAUDETTAZ.

Auch wenn diese sechs Teil stücke einem Ueberprlifungsverfahren unterzogen 

werden, sollten wir daran denken, dass im Moment noch mindestens

5 weitere Teilstücke und 

4 weitere Stadtanschlüsse sowie 

4 Folgebauten

umstritten sind;

N8 BRUENIG

N8 BRIENZERSEE

N3 VILLNACHERN/SCHINKNACH

N5 NEUENBURGERSEE

N9 MARTIGNY-BRIG.

STAEDTE:

GENF UMFAHRUNG 

BASEL NORDTANGENTE

BERN SCHUETZENMATT-ZUBRINGER

BIEL

FOLGEBAUTEN:

N8 VIADUKT INTERLAKEN

N4 RASTPLATZ SAEGEL

NI ZUBRINGER MEGGENHUS

N5 ANSCHLUSS GRENCHEN

Unserer Ansicht nach sollten mindestens alle diese Autobahnstücke diesem 

Ueberprüfungsverfahren unterzogen werden.

3.2. BEISPIEL: RAWIL-STRASSE (N6)

ln ein paar Jahren sollen nicht weniger als 
vier Autobahnen zwischen Neuenburgersee  
und Simmental aus dem Raume S o lo thurn -  
Bern—Thun parallel zueinander Richtung 
Genfersee—Wallis führen:
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4 Autobahnen auf 53 Kilometer !

Gibt es eine vergleichbare Dichte von Auto
bahnen sonst irgendwo in der Schweiz oder 
in Europa ? In einem Gebiet gar, wo weit 
und breit keine Grossstadt zu finden ist ?

Heute dienen zur Hauptsache folgende Argumente zur Verteidigung der

Rawil-Strasse:

-) Wegersparnis für die Verbindung durch die Schweiz ins Wallis. Also, 

schweizerische Solidarität mit einer Region, welche noch nicht "so 

gut" erschlossen ist.

-) Die N6 wird durch den Bund gebaut und bezahlt. Einen Neubau der Tal

strasse (als Alternative zur N6 gedacht) müssten der Kanton und die 

Gemeinden alleine bezahlen.

-) Crans-Montana und einige andere Gebiete werden für die Deutschschwei

zer mit dem Auto schneller erreichbar sein.

-) Die N6 führt weg von den Dörfern, also weniger Lärm, weniger Abgase 

für die Leute im Simmental. Die N6 bringt also sogar noch Vorteile 

fürs Simmental___

Wie fragwürdig diese Argumente sind, soll mit den folgenden Tatsachen auf

gezeigt werden:

-) Selbst wenn auf die N6 verzichtet würde, wäre das Wallis verkehrs

technisch immer noch gut erschlossen:

-) Die BLS (Bern - Lötschberg - Simplon) hat in den letzten Jahren ins

gesamt 76 Millionen Franken investiert, davon 17,7 Millionen Franken



in den Ausbau der Autoverladestationen Kandersteg und Goppenstein.

Der bereits beschlossene durchgehende Ausbau der BLS auf Doppelspur 

zwischen Spiez und Brig wird Investionen von 620 Millionen Franken 

erfordern (Berechnungen von 1974). Damit wird die BLS über eine Ka

pazität von etwa 20 Spuren Nationalstrasse verfügen.

Allein die jährlichen Zinsaufwendungen für die geplante Rawiler- 

strasse kämen mehr als doppelt so hoch zu stehen, wie die auf etwa 

15 Millionen Franken geschätzten Aufwendungen für den Gratistrans

port der Autos durch den Lötschberg.

Es wäre geradezu voikswirtschaftlicher Unsinn, in einigen Jahren 19 

km westlich von dieser dannzumal vorzüglich ausgebauten Verbindung 

eine parallel verlaufende Nationalstrasse zu eröffnen, deren Bau 

nach Schätzungen von 1976 mindestens 800 Millionen Franken kosten 

würde und deren jährliche Kosten (Zinsen, Amortisation, Unterhalt) 

zu höchstens 20% durch den Treibstoffzollzuschlag gedeckt würden.

Die Simmentalstrasse erfüllt alle Anforderungen, um ins Netz der vom 

Bund ebenfalls namhaft subventionierten Alpenstrassen aufgenommen zu 

werden.

An den Bau der N6 müsste der Kanton Bern 96 Millionen Franken bei

steuern, nämlich 16% der 600 Millionen Franken, die der bernische Ab

schnitt Wimmis-Kantonsgrenze kosten soll.

Bei einem zu zwei Dritteln vom Bund subventionierten Neubau der Sim

mentalstrasse - gemäss dem Vorschlag des "Komitees pro Simmental" - 

hätte dagegen der Kanton Bern einen Anteil von nur rund 60 Millionen 

Franken zu übernehmen.

Die Gegend von Crans-Montana gilt schon heute als abschreckendes Bei-
«

spiel für eine durch rücksichtslose Boden- und Immobilienspekulation 

verwüstete Landschaft. Soll die dortige Entwicklung durch die N6 noch 

weiter gefördert werden?

Im Anzère gehörten Ende 1975 87,4% der Studios und Appartements Aus

ländern. Immobilienfirmen und ihre Helfer drängten in Bern solange 

auf den Baubeginn am Rawil, bis der Kredit für den Sondierstollenbau 

frei gegeben wurde.
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-) Es ist ein wesentlicher Unterschied, ob eine Autobahn in einem Berg

tal oder im Flachland gebaut wird. In einer offenen und weiten Land

schaft besteht eher die Möglichkeit, eine neue Verkehrsachse einige 

Kilometer neben der bisherigen Strasse anzulegen. Im Bergtal beste

hen solche Möglichkeiten nicht (der Spielraum beträgt höchstens einige 

100 Meter).

-) Wir können doch kaum annehmen, dass 

nach dem Bau der N6 die schönen Sim

mental er-Dörfer wieder zu ruhigen Er

holungszentren würden. Bekanntlich 

fördern ja Autobahnen den privaten 

Verkehr - es würden also dann dop

pelt soviele Autos wie heute durch 

das Simmental rasen___

-) Wer möchte noch im Simmental seine Ferien verbringen, angesichts der 

Autobahn und all ihrer Folgen?

Noch zu retten: 

Simmental

Sicher gibt es viele weitere Argumente gegen die N6 (z.B. Landschafts- und 

Fauna-Zerstörungen), es scheint auch klar zu sein, dass ein Bau der N6 Nach

teile für die Walliser und Berner bringt.

Daneben ist die Geschichte der Rawi1-Verbindung aber auch ein Lehrstück da

für, wie sich das Nationalstrassengesetz im einzelnen auswirkt:

21.6.1960 Mit Beschluss der Bundesversammlung über die Festlegung des 

Nationalstrassennetzes wird die Rawilverbindung als National

strasse 3. Klasse (2-spurig) entsprechend dem Projekt Weber/ 

Bonvin genehmigt. Die N6 Wimmis-Uvrier figuriert am Ende der 

Prioritätenliste.

1966 - 1972 Das Autobahnamt des Kantons Bern plant um, von einer 2-spuri- 

gen Nationalstrasse auf eine 4-spurige Nationalstrasse von 

einem ursprünglich rein auf den Tourismus abgestimmten Schei

teltunnel auf einen Basistunnel (9,7 km auf ca. 1200 m Höhe).

31.3.1976 Der Bundesrat veröffentlicht das Nationalstrassenbauprogramm 

1976, das die Aufnahme der Arbeiten für den Sondierstollen 

Rawil vorsieht.
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8.4.1976 Verschiedene Konsultativabstimmungen ergeben eindeutige Resul

tate:

Lenk: 323 NEIN - 12 JA f f

Der Ort bewilligte aber gleichzeitig Fr. 500'000.-- für den 

Bau der Normal spurbahn Zweisimmen-Lenk. %
E S

1976 Weitere Abstimmungsresultate:
I I

St. Stephan 127 NEIN - 0 JA

Oberwil 136 NEIN - 2 JA ^ 3 1

Erlenbach 674 NEIN - 83,7% der Stimmbe-
rechtigten.

Nur gerade Boltigen stimmte mit 105 : 78 Stimmen der National- 

strasse zu. WLl’M
Mit der Annahme der Initiative "Demokratie im Nationalstrassenbau" könnten 

solche willkürliche Planungsänderungen verhindert werden. I I  

I I

r a

3.3. BEISPIEL: MUELLHEIM - KREUZUNGEN (N7)
-------------------------------------------— --------

Der noch nicht in Angriff genommene Teil der Nationalstrasse 7 führt über 

das Gebiet des Seerückens, eine Hügellandschaft, die bis heute ihren hohen K l S

Erholungswert erhalten konnte, da sie von grösseren störenden Eingriffen 

weitgehend verschont geblieben ist. Im Raume Kreuzlingen wiegt der Eingriff E - H  

der geplanten N7 am schwersten, da das Naherholungsgebiet der Region Kreuz- 

1ingen/Konstanz stark beeinträchtigt würde. An schönen Tagen spazieren Hun

derte von Erholungssuchenden im Gebiet der geplanten Eingriffe.

Die als vierspurige Autobahn (N-Strassen 2. Klasse) geplante N7 würde ohne 

Kriechspur und ohne die Böschung 26 Meter breit. Der damit verbundene Ver- 

schleiss an Kulturland wiegt in dieser fruchtbaren Gegend schwer. Durch tiM
eine Zubringerstrasse würde zudem das Naturschutzgebiet zwischen Gottiie- t l ®

ben und Triboltingen beeinträchtigt. t l H

Die N7 ist bis Frauenfeld-Ost in Betrieb und bis zur Pfyner-Brücke im Bau.

Die Weiterführung bis zum Anschluss Müllheim ist unbestritten, da sich dort 

der Verkehr aufteilt in Richtung Kreuzlingen und in Richtung Weinfelden- 

Romanshorn. Der Verkehr auf der Strecke Mül 1heim-Kreuzlingen ist schwach bis 

massig, und das heutige Strassennetz genügt den Anforderungen, abgesehen von

E l
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den Dorfdurchfahrten Müll heim und Oberwilen und dem Ortsnetz von Kreuzlin
gen.

3.4. BEISPIEL: KERZERS - YVERDON (NI)

Mit der NI zwischen Kerzers und Yverdon soll neben der beinahe vollendeten 

NI2 (Bern - Lausanne) und der nach offiziellen Plänen 1981 fertig gestell

ten N5 (Biel - Lausanne) die dritte Verbindung zwischen der deutschen und 

welschen Schweiz hergestellt werden. Eine Autobahndichte, wie wir sie 

sonst nirgends auf der Welt kennen (siehe Planchen Seite 17). Die NI würde 

eines der wichtigsten Naturschutzgebiete der Schweiz (grösstes zusammen

hängendes Schilfgebiet) zerstören. Das Gebiet am Südufer des Neuenburger- 

sees ist auch von besonderer ornytologischer Bedeutung: es figuriert im 

internationalen Verzeichnis der Gebiete, welche unbedingt erhalten werden 

müssen. Die NI zwischen Kerzers und Yverdon würde zudem 100 ha besten Kul

turlandes und 30 ha Wald zerstören. Auch würde der östliche Teil der 

Stadt Yverdon in zwei Teile zerschnitten.

3.5, BEISPIEL: CHAM - WETTSWIL (M)

Ende November 1977 konnten wir in vielen Zeitung lesen:

N4 bei Knonau: 54 Millionen nutzlos verbaut?

Mit dieser Nachricht sollte uns weisgemacht werden, dass nun die N4 - 

trotz grossem Widerstand in den betroffenen Regionen und trotz Aufnahme 

ins Ueberprüfungsverfahren - unbedingt gebaut werden müsste.

Neben dem Argument von den bereits ausgegebenen 54 Millionen Franken 

(wer wirft schon gerne solche Beträge "dir nichts mir nichts" einfach auf 

die Strasse), wird das Autobahntei1 stück noch wie folgt begründet:

- Eine Verbindung zwischen der Zentral Schweiz mit der Agglomeration Zü

rich, dem Flughafen Kloten, der Ostschweiz und dem süddeutschen Raum 

(die N4 wird als wichtige Verkehrsachse Deutschland - Gotthard betrach

tet) ist für die Wirtschaft der Innerschweiz lebenswichtig.

- Konsequenzen des Verzichts wären nach Ansicht der Zuger Regierung auch 

tägliche Verkehrszusammenbrüche auf der beim Wegfall der N4 im Vorder

grund stehenden Strecke Horgen-Wol1ishofen-Brunnau, so, wie starke 

Immissionen für die Anwohner der N4a-T4 im Abschnitt Cham - Walterswil.

-  21 -
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"Wenn man von Zug in 20 Minuten mitten in die Zürcher Innenstadt fahren 

kann, ist ganz klar, dass noch mehr Einkaufs- und Pendelverkehr angezo

gen wird" (Hans Weiss, Weltwoche, 16.3.1977). Die N4 bringt für die Zen

tralschweiz nicht nur Vorteile. Es besteht die grosse Gefahr, dass die 

N4 der Innerschweiz lebenswichtige Substanz entziehen könnte und den 

"Wasserkopf" Zürich noch mehr aufblähen würde.
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Schon heute sind mehrere Stränge in der Nord-Süd-Richtung vorgesehen (N9, |£ •!

die sehr umstrittene N6, N2, N13 . Auf einer Strecke von weniger als 

200 km ergeben sich somit vier Strassenverbindungen Nord-Süd! Bei den F f l
Eisenbahnen gibt es nur zwei leistungsfähige Linien in diesem Raume % 1

(Gotthard und Lötschberg-Simplon). E 5

Die N4 , als Zubringer zum Gotthard aus dem Raume Zürich geplant, stösst 

in der Zwischenzeit nicht nur im Knonaueramt auf Kritik. Weder die Inner

schweiz, noch die Ostschweiz zeigen ein besonderes Interesse an der N4.

Ein grösser Teil des Verkehrs wird über die N2 rollen. Der Verkehr aus 

der Ostschweiz, der nicht über die NI auf die N2 gelangt, wird ab Rot

kreuz die N14 benützen und bei Luzern ebenfalls die N2 erreichen. EÌ1

Es zeigt sich also, dass das Interesse an der N4 an ihren beiden Enden 

nicht gross ist- doch was soll nun der N4-Abschnitt im Knonaueramt als 

Mittelteil noch, wenn auf absehbare Zeit an den Enden sowieso nichts ge

schieht?
*1

Es bliebe ihr lediglich die Aufgabe, die nicht'sehr dicht besiedelte 1:1
Zentralschweiz auf kürzestem Weg mit der Metropole Zürich zu verbinden. H l

- »1 
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3.6. BEISPIEL: BRUENIGSTRASSE (N6) *::*

E l
Die Nationalstrasse 2. Klasse über den Brünig, wobei die Strecke zwischen 

Lungern - Brienz grösstenteils untertunnelt werden soll, dient nur dem E:1
Spitzenverkehr im Sommertourismus. Dabei wollten gerade Touristen die Ge- t r i

gend nicht nur in Tunnels durchfahren, sondern auch etwas von der schönen Eil
Landschaft sehen. Besonders der Hasliberg (durch den Tunnel vom Verkehr Erl
abgeschnitten) und die Gemeinde Lungern, deren attraktivster Erholungsraum E.1
durch ein riesiges Viadukt, entlang des Seeufers und durch einen Vollan

schluss zerstört würde, befürchten von der Brünigautobahn grossen Schaden 

für den Tourismus. Dazu erachten wir die Untertunnel 1ung eines Passes von
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von nur gut 1000 m Höhe als kostspieligen Luxus.

3.7. BEISPIEL: BRIENZERSEE (N8)

Die N8 durchschneidet auf der ganzen Länge des Brienzersees mit vielen 

Kunstbauten eine Landschaft, die im KLN-Inventar zu den Landschaften und 

Naturdenkmälern von nationaler Bedeutung gezählt wird. Eines der letzten 

Seeufer ohne Strasse wird mit Immissionen belegt. Der neue Anreiz zu See

rundfahrten erhöht die Verkehrsfrequenz unnötig, vor allem auch auf der 

alten Verbindungsstrecke Interlaken - Brienz. Abzulehnen ist der Anschluss 

Iseltwald. Er ist von rein lokaler Bedeutung für den Kurort.

Der Anschluss bedingt aber eine Linienführung 

der N8 in diesem Gebiet, die den Kurort mit 

starken Verkehrsimmissionen belegen muss. Zu

dem wird er in seinem Wandergebiet und seinem 

knappen landwirtschaftlichen Hinterland stark 

beeinträchtigt. Der nächste Anschluss Inter

laken, liegt nur ca. 7 km entfernt.

3.8. BEISPIEL: VILLNACHERN - SCHINZNACH (N3)

Hier bestehen zwei verschiedene Projekte, welche beide ihre Befürworter und 

Gegner haben. Dies drückt sich auch in den diversen Petitionen aus, welche 

nun in der jüngsten Zeit lanciert wurden. Es ist nicht an uns, zu entschei

den, welches Projekt den Vorzug verdient, sondern es geht uns vor allem da

rum, die Vor- und Nachteile der beiden Varianten aufzuzeigen. Gerade in die

sem Falle zeigt es sich, dass unsere Nationalstrassengesetzgebung mitunter zu 

grotesken Situationen führen kann. Der Schliessung der hier bestehenden 

Lücke in der N3 als kürzeste Verbindung zwischen Basel und Zürich käme gros

se Bedeutung zu. Alle Parteien sind sich darüber einig, dass der Bundesrat 

eine rasche Entscheidung fällen muss; dies ist allen Petitionen gemeinsam. 

Eine Expertenkommission hat ausserdem befunden, dass beide zur Diskussion 

stehenden Varianten den diversen Anforderungen mit kleinen Unterschieden

Noch zu retten:

Linkes Brienzerseeufer
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gleich gut genügen. I^’l
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- Variante Hochbrücke (Villnachern) ^ ' 1

r  f
Der Anschluss liegt für Brugg günstiger.

( 1
Diese Variante ist billiger, kostet sie doch nach heutigen Schätzungen 

305 Millionen Franken (im Gegensatz zur Tunnel variante, welche auf 

385 Millionen Franken zu stehen kommt).
BP

- Hingegen sind Hochbrücken vom Landschaftsschutz her nicht akzeptabel, ^ ^  

ausserdem würden mehrere Natuschutzprojekte tangiert. f l

- Eine verbesserte Linienführung käme gleich teuer wie die Tunnelvarian- f l
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te (wegen den Steigungen im Profil). 

- Variante Tunnel (Schinznach)

Schont die Naturschutzgebiete weitgehend; 

der Aareübergang ist diskreter.

- Aber auch bei dieser Variante sind weitere Verbesserungen notwendig.

Das Tunnelportal unterhalb der Habsburg ist zu verschieben. Der An

schluss Schinznach-Feld ist dringend wegzulassen.

- Grosse Bedeutung ist dem Immissionenschutz in Schinznach-Bad beizu- f l  

messen. Gerade der Kurort ist durch die Tunnel variante stark bedroht. f l

Kl
K l

3.9. BEISPIEL: NEUENBURGERSEE (N5) s i

t l
Obwohl im Abschnitt Bevaix-Yverdon kein besonders starker Pendelverkehr f l

herrscht, wurde diese Strecke 1972 von 3. auf 2. Klasse umklassiert. Das fl
neue Trassee (neben der alten Kantonsstrasse und der heute weitgehend fer- 

tiggestellten 3-spurigen neuen Kantonsstrasse) würde den schmalen Streifen fl 
des besten Kulturlandes im Kanton Neuenburg stark beeinträchtigen. f l

fl
fl

3.10. BEISPIEL: MARTIGNY - BRIG (N9) f *

m m

U M  
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Kürzlich verlangten über 33 1000 Walliser Unterzeichner einer Petition 

einen Baustop für die N9. In einer weiteren Bittschrift an den Bundesrat 

fordern 150 Persönlichkeiten aus dem Wallis eine Denkpause bei den Bau

arbeiten für die N9.
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Trotz diesem immer grösser werdenden Widerstand gegen die Nationalstrasse 

Martigny - Brig liess und lässt sich der Walliser Grosse Rat nicht von 

diesem Bauvorhaben abbringen. Mit 78:25 hat er beschlossen, dass weiterge

baut wird.

Damit sollen wahrscheinlich Sachzwänge im Hinblick auf die Abstimmung 

über die Initiative "Demokratie im Nationalstrassenbau" geschaffen werden. 

Nur mit einer Annahme der Initiative kann im Wallis das Schlimmste verhü

tet werden.

- Im Grossen Rat wurde zur Hauptsache auf die zu erwartenden wirtschaft

lichen Nachteile hingewiesen, welche bei einem Bauverzicht auf das 

Teilstück Martigny - Brig entstehen würden.

- Es habe ferner keinen Sinn, in Sittten und Siders Teile der Autobahn 

zu bauen, wenn zwischen Martinach und Riddes nicht gebaut würde (es 

stehen 45 Millionen Franken Investitionen auf dem Spiel).

- Die Befürworter sehen die N9 als wichtigen Strang a n , welcher der Er

schliessung des Kantons und dem Durchgansverkehr (Simplon) dienen soll.

Der Bau der N9 hätte jedoch grosse Nachteile für das Wallis, sei es aus 

touristischer, wirtschaftlicher, naturschützerischer Sicht; die N9 eignet 

sich in Wirklichkeit nicht einmal zur besseren Verkehrserschliessung des 

Kantons:

- Bedeutende Naturschutzgebiete würden nach dem heutigen Projekt tangiert, 

durchschnitten oder abgetragen, so z.B. der Pfynwald (KLN-Gebiet 3.73). 

Dem Kulturverschleiss sollte weit grössere Beachtung geschenkt werden, da 

das gute Kulturland der Ebene eine wichtige wirtschaftliche Grundlage für 

den Kanton Wallis darstellt.

- Die N9 würde nicht mehr Touristen ins Wallis bringen, sondern dieses zur 

Durchgangsstation für die in das attraktive Touristenland Italien Reisen

den machen. Welcher Feriengast möchte schon gerne seine Ferien mitten in 

Beton verbringen?

- Ein Bau der N9 hätte höchstens nur kurzfristige wirtschaftliche Vorteile 

(z.B. im Bausektor). Auf lange Sicht beeinträchtigt dieser Bau lebens

wichtige Grundlagen der Wirtschaft, vor allem die Landwirtschaft (Zer

störung von Bauernhöfen) und den Tourismus.(s.o. )
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- Zwischen Brig und Martigny besteht schon heute eine 3-spurige Kantons

strasse, in die 400 Millionen Franken investiert wurden und die von 

schweizerischen Verkehrsfachleuten als ausgezeichnet beurteilt wird.

- Dort wo die Kantonsstrasse heute die Dörfer umfährt, ist sie sogar 

4-spurig (erreicht also autobahnähnliche Ausmasse).

Nach einem Bau der N9 Martigny - Brig könnte der Automobilist das 

nun verschandelte Wallis in 45 Minuten durchrasen.

- Dieses Autobahnstück kostet nach heutigen Berechnungen (zukünftige 

Teuerungen also nicht inbegriffen) rund 1,45 Milliarden Franken. Da

von müsste der Kanton Wallis 81 oder 116 Millionen Franken selber be
zahlen - sowie die jährlichen Unterhaltskosten.

- Die N9 würde gleich neben der Kantonsstrasse gebaut. Sieben bis acht 

Fahrbahnen würden damit Martigny und Brig verbinden. Der Vorwurf mas

siver Verschleuderung von Geld und Ackerland ist hier sicher ange

bracht.

3.11. BEISPIEL: ANDELFINGEN - DEUTSCHLAND

Die Weinland-Autobahn sollte den Verkehr Singen - Zürich übernehmen, der 

jedoch minim ist.

Sie würde eine wertvolle Rheinlandschaft und bestes Kulturland durchschnei- 

den sowie die Interessen der Stadt Schaffhausen stark tangieren. Das Projekt 

einer Weinland-Autobahn ist gegenwärtig nicht aktuell, jedoch noch nicht 

endgültig begraben

3.12. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Wir müssen uns bewusst sein, dass der Konzeption des Nationalstrassennetzes 

Annahmen und Prognosen der fünfziger und sechziger Jahre zu Grunde liegen.

Die heutige Entwicklung, aber auch die Zukunftsaussichten erfordern dringend, 

dass alle noch nicht gebauten Nationalstrassenabschnitte auf ihre Notwendig

keit hin überprüft werden. Viele Nationalstrassen wurden für Spitzenlasten 

(welche ja nicht alle Tage eintreffen) dimensioniert und auch so gebaut.

Diese Spitzenlasten werden aber gemäss den neuesten Prognosen kaum je er

reicht werden und es stellt sich ernsthaft die Frage, weshalb gewisse Tei 1 —
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% 4  stücke im heutigen Nationalstrassennetz nicht redimensioniert werden soll

te 1  ten (das Umgekehrte erlebten wir ja schon zur genüge - hier gab es ja je-

% Jfl weilen keine Probleme...).
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H a  Die Untersuchung der einzelnen Beispiele hat denn auch eindeutig gezeigt,

E i l  dass die betreffenden Teilstücke überflüssig oder überdimensioniert sind,

ja viele von ihnen werden nicht einmal die viel beschworenen wirtschaftli- 

t - 1  chen Vorteile bringen.

^ - 1  Ein Verzicht auf diese Teilstücke würde keineswegs den Untergang des priva

ten Autoverkehrs bedeuten, es würden aber auch keine unüberwindlichen 

Lücken im Nationalstrassennetz verbleiben. Viele der geplanten und projek

tierten Teilstücke zerstören in unverantwortlicher Art und Weise wertvoll

ste und unwiederbringliche Kulturlandschaften, Wälder, Sumpfgebiete - also 

wichtige Elemente der Natur, deren Verlust die Monotonie unseres modernen 

Lebens noch weiter erhöhen würde.
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malige Chance, bei gewissen Projekten rechtzeitig einzugreifen um das 

ttn Schlimmste zu verhindern.
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4. Stadtautobahnen

4,1. DER TEUFELSKREIS DER STADTZERSTOERUNG

Die Stadtautobahnen werden von ihren Befürwortern oft mit dem Argument ver

teidigt, dass sie die Stadtquartiere von den Verkehrsimmissionen entlasten 

würden.

Dabei wird irrtümlicherweise angenommen, dass Stadtautobahnen den Verkehr 

von Quartierstrassen "absaugen". In Wirklichkeit werden ebensoviele Autos 

in die Quartiere "ausgespeit". Die Leistungsfähigkeit von Strassen im all

gemeinen, aber auch von Stadtautobahnen drückt sich noch heute in der Zahl 

von Fahrzeugen pro Stunde aus. Dieses Messsystem hat zur Folge, dass brei

te und breiteste Strassen in unseren Städten gebaut werden. In den fünfzi

ger Jahren, teilweise aber auch noch heute, möchten einige Planer den Ver

kehr möglichst ins Stadtzentrum hineinführen, um so angeblich die städti

sche Wirtschaft (Handel, Einkaufszentren etc.) anzukurbeln.

Heute zeigt es sich immer mehr, dass 

es sich hier um eine völlig verfehl

te Ueberlegung und Konzeption han

delt, welche nur noch von wenigen 

Planern und City-Verbänden vertre

ten wird.

Autobahnen ins Zentrum der Städte 

bringen für die selben und ihre Be

wohner nur Nachteile:

-) Die Strassen vertreiben die Stadtbewohner in die Agglomeration - es ent

stehen die sogenannten Schlafstädte.

-) Die in die Agglomeration vertriebenen Stadtbewohner benützen ihr privates 

Verkehrsmittel, um Arbeitsplätze, Läden und Unterhaitunsstätten zu errei

chen. Die Stadt wird auf diese Weise mit neuem Verkehr überflutet und zum 

Wohnen immer unattraktiver. Ein Teufelskreis!

-) Die Autobahnen mitten in der Stadt ziehen vor allem riesige Verwaltungsge

bäude (Banken, Versicherungen etc.) an. Dadurch werden noch mehr Bewohner
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in die Agglomeration vertrieben.

-) So ist es selbstverständlich, dass diese Autobahnen den Privatverkehr 

noch mehr fördern.

-) Bis heute bewahrheitet es sich auch nicht, dass die Stadtautobahnen 

Aussenquartiere spürbar vom Durchgangsverkehr entlasten. Viele Leute 

benutzen jetzt das Auto, während sie früher mit dem Zug in die Stadt 

kamen.

4.2. ALTERNATIVEN

Es zeigt sich also, dass Stadtautobahnen keinem echten Bedürfnis der Be

völkerung entsprechen. Heute könnte man das Problem des innerstädtischen

Verkehrs sinnvoller und billiger als durch Stadtautobahnen lösen.

- Park and Ride. Damit wird gemeint, dass Parkhäuser an den Stadträndern 

errichtet werden (oder unmittelbar beim Abgang der Autobahn). Von hier

aus müssten dann öffentliche Verkehrsmittel für eine direkte Verbindung 

zur Stadt sorgen.

- Förderung der öffentlichen Verkehrsmittel auch innerhalb unserer Städte.

Es geht heute nicht mehr an, dass in den Zentren unserer Städte riesi

ge Parkhäuser gebaut werden. Es ist doch ganz klar, dass diese die 

Autos anziehen; dieser Verkehr erfordert dann grössere und breitere 

Strassen....

4.3, EINZELNE UMSTRITTENE STADTAUTOBAHNEN;

4.3.1. G e n f :  Die Südumfahrung hilft den Verkehr zu kanalisie

ren. Die NI a ist eine sehr umstrittene Autobahn.

In einer Volksabstimmung am 5.10.1975 wurde eine 

staatliche Beteiligung an der Weiterführung abge

lehnt. Heute ist noch völlig unklar, wo die Auto

bahnen an das französische Netz angeschlossen wer

den können.

Mit einer Petition wird von einem Komitee als Al

ternative zur Südumfahrung ein 2,3 km langer Tunnel 

unter dem See hindurch zur Entlastung der Stadt vom 

internationalen Verkehr vorgeschlagen.
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4.3.2. B a s e l  : Zusätzlich zur praktisch fertig erstellten Ost

tangente ist eine Nordtangente durch das Horburg- 

und St. Johann-Quartier, welche dadurch völlig 

durchschnitten würde, geplant.

National rat Gerwig erklärte dazu in der National- 

ratsdebatte um die Initiative "Demokratie im Na

tional strassenbau":

"Es ist das erste Mal in zehn Jahren, dass ich mich 
mit meinem Heimatkccnton Basel überhaupt beschäftige, 
und da er so klein ist, kann ich es in zwei Minuten 
tun. Basel ist ja nicht gewohnt Sonderwünsche bei uns 
anzumelden. Deshalb stelle ich nachher auch keine An
träge; aber ich bin doch ganz interessiert daran, wie 
sich Herr Bundesrat Hürlimann zu meiner Anregung 
stellt. In Basel ist der Abschnitt des Verbinduns- 
stückes Lysbüchel-Hagnau in der Nordtangente geplant; 
die genaue Linienführung ist noch offen, die Planung 
ist noch nicht weit. Es handelt sich um das Verbin
dungsstück der Nordtangente, die mitten durch das 
dichtest besiedelte Gebiet der Stadt Basel, durch das 
Horburg-Quartier, gehen soll. Ich glaube, Basel ist 
das Leiaen schon gewohnt, aber es ist Verkehrs- una 
städtepolitisch unerwünscht, dass nochmals ein Beton
koloss mitten durch die Gegend geführt wird; es ist 
unerwünscht, dass Basel seine internen Strassen auf 
Kosten des Bundes saniert und sich dabei selbst zer
stört und erst noch den Bund zu grossen finanziellen. 
Leistungen heraus fordert. Unsere Stadt wirkt - wenn 
Sie von Zeit zu Zeit nach Basel kommen - etwa wie 
eine Stadt, die während des Krieges bombardiert wur
de und nachher sehr ungeplant und schlecht ausgebaut 
worden ist. Ich muss das leider hier sagen, auch wenn 
ich meine Stadt gerne habe. Und die berechtigte Land
flucht in den Kanton Basel-Landschaft zeigt,, wie 
schlecht wir hier in Basel bestellt sind. "

4.3.3. Z ü r i c h :  1974 und 1977 hatte sich die Bevölkerung der

Stadt Zürich gegen den Bau des sogenannten Ex- 

press-Strassen-YpsiIon ausgesprochen. Dennoch 

wurden immer neue Bauabschnitte in Angriff genom

men, zuletzt im Jahre 1976 der Milchbucktunnel, 

als Verbindung zwischen der City und Schwammendin 

gen. Hingegen ist heute der sogenannte Westast 

des Ypsilons (Letten - Hardturm) im Ueberprüfungs 

verfahren einbezogen. Das Zürcher Stadtparlament

r ; *
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4.3.4 B e r n Durch eine sogenannte "Indiskretion" wurden Ende 

1976 die Pläne für den Bau eines Autobahnzubringers 

vom Anschluss Studerstein bis zur Schützenmatte 

(also praktisch bis vor den Hauptbahnhof) bekannt.

Er wäre in der Lage pro Stunde 2500 Autos in das 

Stadtzentrum abzuladen - alle anderthalb Sekunden 

ein Fahrzeug. Die Kosten werden auf 56 Millionen 

Franken geschätzt. Nachdem es zuerst hiess, "die 

Behörden hätten sich noch gar nicht mit der Sache 

befasst", wurde später bekannt, dass die Ausfüh

rungsprojekte vom Gemeinderat (Berner Exekutive) 

bereits beschlossen waren.

Auf Grund der 

"Schützenmatt- 

Initiative", 

welche ein konsul

tatives Mitsprache

recht des Volkes 

beim Bau von inner

städtischen Exp- 

press-Strassen in
Würde dem Schützenmatt
Autobahnzubringer zum der Gemeinde Bern

Opfer fallen: verlangt, wurde

Tiefenauallee mit Hir- eine Kommission ein-
schenpark

hat zudem Vorstösse erheblich erklärt, welche 

eine unterirdische Führung des Ypsilons im Raume 

von Si hl und Limmat und den Verzicht auf einen 

Anschluss des Ypsilons an das Strassennetz der 

Innerstadt bezwecken.

Verwüstet : 
Wohnsiedlung am 

Zürcher Ypsilon
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gesetzt, welche den Autobahnzubringer nochmals 

neu studieren sol 1.

5. Folgebauten
Wenn eine Nationalstrasse geplant und dann schliesslich gebaut wird, dür

fen wir nicht vergessen, dass Folgebauten nötig werden, zum Teil sogar 

solche, an die bei der Projektierung der Autobahn selbst gar nicht gedacht 

wurde.

Unter Folgebauten verstehen wir Zubringerstrassen (z.B. der Viadukt bei 

Interlaken, welcher eine prächtige Landschaft zerschneidet), Anschluss

werke und Rastplätze. Anhand des Beispiels Sägel möchten wir die verheeren

den Wirkungen solcher möglichen Folgebauten aufzeigen. Die Schriftstellerin 

Gertrud Leutenegger fasst wie folgt zusammen:

"Ich bin nach Hause gefahren, nach Schwyz, mit dem 
Zug durch das Hochtal der Altmatt, hinunter gegen 
die Goldauer Wälder, zum Lauerzersee. Ich habe ge
sehen, wie der Tod in die Welt kommt. Ich hätte 
schreien mögen. Es ist, als wäre dort ein Krieg 
ausgebrochen. Eine total um sich greifende Ver
wüstung. Riesige Bulldozer fressen eine breite 
Schneise durch den Bergsturzwald, durch eine ein
zigartige Riedlandschaft, die mit ihren versteck
ten Seen, ihrer vielfältigen SumpfVegetation eine 
Zuflucht für Tiere und Menschen bildete...Erklär
tes Schutzgebiet, wie die 1966 von Natur- und 
Heimatschutz durchgeführte Schoggitaleraktion 
suggerieren sollte, ist sie heute eine fast bei
spielloser Fall für hemmungslose Profitgier.
Seit zwanzig Jahren breitet sich die Verwüstung 
wie ein Krebsgeschwür aus: Militärbauten, eine 
Hochspannungsleitung, ein Sprengstoff lager, Cam-

r *
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K- l̂ ping- und Wohnwagenparks, verschiedene Deponien
(C jJ von bestürzendem Ausmass, private Weekendhäuser,

die wiederum unsinnige Asphaltierungen zu Folge 
haben. Nicht genug: jetzt frisst sich das Auto- 

y Ü bahntrassee mittendurch. Als gigantische Krönung
■4̂ | des kurzsichtigen Unternehmens wird sogar ver

sucht, auch noch den Bau einer grossen Autobahn- 
 ̂ raststätte durchzusetzen. Mit Restaurants, Kiosk,

m m  Tankstelle und Parkplätzen für Cars und Lastwagen
es lebe die Amerikanisierung der Schweiz.'mm

n
Dieses Projekt der Autobahn-Raststätte hat der Em
pörung zum Durchbruch verholfen. Innert einer nur 

B?* 48 Stunden laufenden Unterschriftensammlung in der
■33H kleinen Gemeinde Arth haben sich 3252 Bürger dage

gen gewandt. ": 9
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K-l Autobahn durch das Naturschutzgebiet am
.f̂ l Lauerzersee.

Naturdenkmal von nationaler Bedeutung:

t : l  Schoggitaler-Aktion .'
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t  *  6,1. FUER DIE LANDWIRTSCHAFT
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6. Weitere Auswirkungen der Autobahn

Sehr oft führen Autobahnen durch landwirtschaftlich wichtige Gebiete. Es 

werden damit nicht nur schöne Landschaften zerstört, sondern wir reduzieren 

£-j| auch unsere landwirtschaftliche Nutzfläche. Es ist ganz klar, dass dieses

Tun nicht ohne Folgen bleiben kann:

C *  " Mit dem Bau der Autobahn Martigny-Brig (N9) wäre ein Rückgang der inten

siv genutzten Landwirtschaftszone von 200 ha sowie der anbaubaren und der 

als Wiesen benutzten Fläche von 150 ha verbunden.fedi 
fMI
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- Solche Zerstörungen von Landwirtschaftszonen führen logischerweise zur 

Einstellung von landwirtschaftlichen Betrieben, was mehr Arbeitslose 

und mehr Landflucht zur Folge hat

- Durch die Zerstörung von landwirtschaftlicher Anbaufläche werden die 

Bodenpreise noch mehr in die Höhe getrieben, junge Leute damit noch ver

mehrt davon abgeschreckt, einen eigenen Hof zu betreiben oder zu über

nehmen .

- In einigen Ländern musste bereits der Anbau innerhalb eines, einige 

Dutzend Meter breiten, Streifens beiderseits der Autobahn verboten wer

den, weil die dort gewonnen Produkte unhaltbare Giftmengen aufweisen.

Schon heute empfiehlt die eidgenössiche Forschungsanstalt Liebefeld, 

beim gegenwärtigen Verschmutzungsgrad Streifen von rund 100 Metern Brei

te beiderseits der Autobahn nicht mehr zu bebauen!

- Die Verbetonierung grösser Grünflächen hat auch unmittelbare Auswirkun

gen auf den Wasserhaushalt. Solche Flächen verschwinden einerseits als 

Auffangstelle für Regenwasser. Auf der ändern Seite wird dessen Grundwas

ser eine weitere Quelle entzogen, dem auf die Betonflächen fallenden 

Regen wird mittels eines Kanalisationssystems direkt in den nächst gele

genen Fluss geleitet.

6,2. FUER DIE PLANUNG

Wir können den Autobahnbau und seine Folgen für uns niemals als isoliertes 

Phänomen sehen. Der Bau einer Autobahn hat z.B. Auswirkungen

- auf die Verteilung des Verkehrs zwischen öffentlichen und privaten 

Verkehr;

- auf die grossräumige Lenkung der Verkehrsströme ;

- auf die Besiedelung der Landschaft;

- auf die Boden- und Raumnutzung.

Bei der Planung des Autobahnnetzes in den fünfziger Jahren dachte niemand an 

ein planerisches Gesamtleitbild der Schweiz. Man zählte das vorhandene Ver

kehrsaufkommen, extrapolierte die gewohnten Zahlen in das Jahr 2000 und legte 

dann auf Grund dieser vermeintlich "wissenschaftlich exakten Werte" Linienfüh
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rung und Kapazität der Nationalstrassen fest. Erst nachher wurde man gewahr, 

dass auf Grund dieser rein vom Ist-Zustand aus gehenden Planung alle begon

nenen Fehlentwicklungen beschleunigt fortgesetzt werden:

- Die Bevölkerungskonzentration in den Agglomerationen nahm zu, während sich 

die Randgebiete verstärkt entvölkerten.

- Auch die im Interesse einer ausgewogenen Bevölkerungsverteilung in der 

Schweiz wichtigen mittleren Zentren (Grössenordnung 30'000 Einwohner) 

wurden eher geschwächt, z.B. weil dank der Autobahnen Shoppingcenter ent

stehen konnten, welche dem alteingesessenen Handel beträchtliche Umsätze 

Wegnahmen.

- Auf Kosten der mittleren Zentren entstanden im Einzugsbereich der Auto

bahnen zahllose disperse Streusiedlungen ("Bandwurmstadt" zwischen Bern 

und Zürich z.B.). Diese bewirkten ein gewaltiges zusätzliches Verkehrs

aufkommen. Die planlose Zersiedelung unseres Landes, welche nicht zuletzt 

durch die einseitige Forcierung des Privatverkehrs mitverursacht wurde, 

führte (und führt) zu einem riesigen Landverschleiss. In den letzten 25 

bis 30 Jahren wurde durch Ueberbauung gleichviel Boden beansprucht, wie

zuvor während Jahrhunderten, nämlich 1000 km2 , also die Fläche des Kan-
2

tons Thurgau. Allein 100 km gingen für den Nationalstrassenbau verloren.

Die Erkenntnis, dass eine weitere planlose Verkehrs- und Siedlungspolitik 

zweifellos zu einer Planung nach der Variante "Trendlikon" (Planersprache 

für eine Schweiz mit einem riesigen Wasserkopf Zürich, einem kreuz- und 

quer zersiedelten Mittelland und fast menschenleeren Randgebieten) führt, 

veranlasste den Bundesrat schon Mitte der sechziger Jahre, das Institut 

für Orts-, Regional- und Landesplanung mit umfangreichen Studien zur 

Gewinnung von verschiedenen Varianten für ein landesplanerisches Leitbild 

der Schweiz zu beauftragen. Auf Grund dieser Untersuchungen wurde 1973 die 

Leitbildstudie "CK - 73" der Chefbeamtenkonferenz des Bundes veröffentlicht. 

Heute besteht unter Siedlungsplanern und Politikern ein weitgehender Kon

sens, dass nur eine "mittlere Variante" mit besonderer Förderung der Mittel

zentren und der peripheren Regionen im Sinne einer möglichst ausgewogenen 

Besiedelung unseres Landes in Frage kommt. Man hat es aber bisher verpasst, 

unsere Verkehrspolitik, welche bisher in starkem Masse für die disharmoni

sche Siedlungsentwicklung in unserem Lande Verantwortung trägt, grundsätz

lich neu zu überprüfen.
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Mit der Annahme der Initiative "Demokratie im Nationalstrassenbau" bekommen 

wir die bitternötige Denkpause.

6.3, FUER DIE UMWELT

Niemand behauptet, dass Autobahnen in jedem Falle die Landschaft verwüsten, 

mit ihren Immissionen das Leben von Menschen gefährden oder durch ein beson

ders wertvolles Stück Natur führen. Wir müssen jedoch erkennen, dass sich 

unter den noch nicht gebauten Abschnitten des geplanten Nationalstrassen- 

netzes besonders viele problematische Teilstücke befinden, die zum Teil ge

rade deshalb noch nicht in Angriff genommen wurden, weil sie auch in den 

Augen der Planer in den Autobahnämtern kaum zu verantworten sind. So die Zer

störung der noch übriggebliebenen Teile des Flussteiles von Si hl und Limmat 

in Zürich, so die Verbetonierung von Alpentälern wie etwa durch die N9 

Martigny - Brig oder durch die Simmentalautobahn, so die Vernichtung der 

letzten unberührten Seeufer-Landschaften, etwa am Neuenburgersee durch die 

NI.

Auf der anderen Seite besteht je länger je mehr eine gefährliche Tendenz 

Autobahnen durch Gebiete zu führen, welche wirtschaftlich einen geringeren 

Wert haben. Dadurch werden oft letzte Erholungsoasen und wertvolle Natur

reservate zerstört (Lauerzersee, linksufrige Brienzerseestrasse, Linienfüh

rung der geplanten Autobahn zwischen Kerzers und Yverdon). Ebenfalls aus 

rein finanziellen Erwägungen werden oft technisch durchaus mögliche Unter

tunnelungen nicht ausgeführt und damit unzählige Menschen schutzlos ge- 

gesundheitsschädlichen Lärm- und Abgasimmissionen ausgesetzt, während man z.B. 

ohne zu zögern die Mehrkosten für die Untertunnelung der Thuner Allmend be

zahlte, um einige Unannehmlichkeiten für den Panzerübungsplatz zu vermei

den.

Dr. Peter Trachsel (Direktor des Eidg. Amtes für Verkehr):

"Viele verstehen eben unter Naherholung3 sich nahe 
beim Auto zu erholen.. .

Wo sie parkieren oder aussteigen3 genau da soll 
alpine Reinheit beginnen....Da es immer mehr sol
che Idealisten gibt, sieht man sich eben auch 
immer gegenseitig auf Parkplätzen und Bergstatio
nen. "
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Meistens bleibt es nicht beim Autobahnbau allein. Bisher wenig berührte Ge

biete können in den Sog des Wochenendverkehrs geraten, wirtschaftlich 

schwache Gemeinden werden so plötzlich zu Folgeinvestitionen gezwungen, die 

sie kaum verkraften können und die sich auch wirtschaftlich nicht auszah

len, weil Tagestouristen durchschnittlich nur wenig Geld am Zielort ausge

ben. Nur noch das Zusehen (oder besser das Nachsehen) haben die Orte entlang 

der Anfahrtswege zu den Ausflugsgebieten, die von den vorbei rasenden Sonn

tagsfahrern keines Blickes mehr gewürdigt werden.

Dr. P. Trachsel (Direktor des Eidgn. Amtes für Verkehr):

"Das Auto verwandelt sich zeitweise vom "individuel
len Fortbewegungsmittel zum kollektiven Stillstands
mittel" . "

Zu den für die Umwelt zerstörerisehen Auswirkungen des Autobahnbaues ge

hört auch das wilde Baufieber, das oft schon vor der Eröffnung eines neuen 

Teilstückes in der näheren und weiteren Umgebung beginnt. Im Mittelland 

sind es vor allem fragwürdige Lager- und Umschlaghallen, welche ungeordnet 

und nicht selten ohne jede Rücksicht auf den Landschaftsschutz in die Ge

gend gestellt werden. In den Voralpen- und Alpengebieten entstehen (nur

eine Autobahnstunde von Zürich.....) ganze Siedlungen von Ferienhäuschen

und Zweitwohungen, deren übereilte Baubewilligung und schnelle Entstehung 

im Zeichen eines plötzlichen Baubooms schmerzlich ins Auge stechen und 

die den Berggebieten auch keinen Gewinn bringen, weil sie den grössten Teil 

des Jahres unbewohnt sind und weil ihre Besitzer im Unterland ihre Steuern 

bezahlen.

6,4. FUER DIE FINANZEN IN BUND, KANTONEN UND GEMEINDEN

In den fünfziger Jahren wollte man das schweizerische Nationalstrassennetz 

mit Aufwendungen von 1,5 Milliarden Franken erstellen. 1960, bei der Fest

legung des Nationalstrassennetzes, beliefen sich die Kostenschätzungen be

reits auf 5,7 Milliarden Franken (allerdings ohne Gotthardtunnel und Umfah

rung Zürich). 1963 - auf Grund der ersten Bauabrechnungen - erhöhten sich 

die Schätzungen plötzlich sprunghaft auf 12,5 Milliarden Franken.

Die bis Ende 1976 gebauten 51,8% des projektierten Nationalstrassennetzes 

kosteten schliesslich 14,21 Milliarden Franken. Bei vollständiger Ausführung
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auch der zweiten Hälfte des projektierten Nationalstrassennetzes ist £ :1

(vorsichtig geschätzt) mit Kosten in der Grössenordnung von weiteren £ - 1

20 Milliarden Franken zu rechnen. Können wir uns das überhaupt leisten, Ü- 9

bei einem jährlichen Defizit in der Bundeskasse von über 1 Milliarde ** 9

Franken und beträchtlichen Fehlbeträgen in den Kassen fast aller Kan

tone und Gemeinden?

Können wir es uns leisten, bei den Nationalstrassen unsere knappen Mit-

I I  
I I  

I I  

II
tel mit vollen Händen auszugeben, während wir bei anderen, doch min- | ^ 1

destens ebenso wichtigen öffentlichen Aufgaben, z.B. bei der Ausbildung ^

der Jugend, bei der Unterstützung für die Krankenkassen, bei der Hilfe 1 - 1

für die Berglandwirtschaft oder beim Ausbau unserer Bahnen ganz massiv £:4|

die Bremse angezogen haben? Oder ist es nicht geradezu absurd, dass 1 - 1

zahlreiche Kreise, welche unsere Initiative "Demokratie im Nationaistras- B ' l

senbau" vehement bekämpfen, aus Angst, man könnte auch beim Nationaistras-

senbau einmal ein wenig sparen, auf der anderen Seite mit der Unterstüt

zung des am gleichen Wochenende zur Abstimmung gelangenden Referendums 

gegen die AHV das fehlende Geld ausgerechnet durch Kürzung der Alters

und Invalidenrenten holen wollen?

I I  

I I  

K l  
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Nun wird man allerdings einwenden, die Nationalstrassen würden mittels 1-1
Treibstoffzollzuschlages von den Autofahrern selber bezahlt. Wie verhält B l l

es sich aber damit in Wirklichkeit? | : 1

I I  

Kl
r. i  
tl

Kosten bis Ende 1976 14,35 Mia. Fr. |::|

(Nationalstrassenbau insgesamt) 1 : 1

davon gedeckt durch Treib

stoffzoll Zuschlag 11,11 Mia. Fr. 1 ^ 1

davon gedeckt durch die 1 ^ 1

Kantone und Gemeinden l~'|
(aus allgemeinen Mitteln) 2,04 Mia. Fr.

Die anfangs Dezember 1977 vom "Informationsdienst öffentlicher Verkehr" 

veröffentlichten Zahlen zeigen eindeutig, dass der nichtmotorisierte Mit

bürger den Autobahnbau ebenfalls mitfinanziert:

Anteil aus allgemeinen

Bundesmitteln seit 1965 1,20 Mia. Fr.

*  ■ 

I I  

1:1
Mit anderen Worten, der Nationalstrassenbau wird mit über einem Fünftel £.j|

(bis heute rund 3,2 Milliarden Franken) aus allgemeinen Bundes-, Kantons- 

und Gemeindemitteln finanziert, also mit den Steuerngeldern von uns allen.

- 39 -

Dazu kommt, dass von den 11,11 Milliarden Franken Ausgaben, die offiziell 

durch den Treibstoffzollzuschlag gedeckt sind, gegenwärtig nicht weniger 

als gut 2 Milliarden Franken bei der ohnehin leeren Bundeskasse "gepumpt" 

sind.

Doch mit den Baukosten sind noch lange nicht alle Kosten der Nationalstras

sen gedeckt, denken wir nur an die durch Kantone und Gemeinden zu tragenden 

Folgebauten, Reparaturen, Verkehrspolizei etc. Ganz abgesehen davon, dass 

auch die Kosten der Umweltzerstörungen sowie der Krankheiten und vorzeiti

gen Invaliditätsfällen durch gesundheitschschädigende Lärm- und Abgasein

wirkungen berechnet werden müssten.

Im übrigen sind wir grundsätzlich der Meinung, dass der Treibstoffzollzu- 

schlag (an den, am Rande vermerkt auch die 7 0 0 1000 Mofa-Fahrer, welche die 

Autobahn gar nicht benützen dürfen, beisteuern) nicht allein den Autofah

rern gehört. Die enge Zweckgebundenheit des Treibstoffzollzuschlages wider

spricht dem sonst aus einleuchtenden Gründen hochgehaltenen finanzplitischen 

Grundsatz, dass Steuer- und Zolleinnahmen zur Deckung des allgemeinen Finanz

bedarfes der öffentlichen Hand dienen. Oder wo kämen wir hin, wenn der Tee

zoll nur zur Einrichtung von Teestuben oder der Zoll auf Skiern nur für den 

Bau neuer Skilifte gebraucht werden dürfte?



- 40 -
Samstag, 1. O ktober 1977 TAT

Bewilligung trotz klarem Parlaments-Veto

Hürlimann: Per
Wald soll weg!
BERN -  Bundesrat Hans Hürlimann (59) 
setzt sich über parlamentarische Aufträge 
hinweg! Dem noch nicht beschlossenen N7- 
Teilstück Müllheim-Kreuzlingen TG will der 
Innenminister trotz Parlaments-Veto 144 255 
Quadratmeter Wald opfern.
Das Parlam ent schreibt dem  
B undesrat in einer M otion 
die Ü berprüfung  verschie
dener N ationalstrassen-Pro- 
jek te  -  auch jenes N7- 
Stücks! -  zw ingend vor. D er 
Schweizerische Bund für 
N aturschutz hat beim  Bun- 
desgericht gegen die Bewilli
gung schon verw altungs
rechtliche Beschwerde e in 
gereicht.

Vor dem  N ationalra t b e 
stätigte H ürlim ann zwar: 
«Der Bau der um strittenen  
Strecken bleibt gesperrt! 
N ur R eissbrettarbeiten w er
den ausgeführt.» N ur: Sind 
denn R odungen «zwecks 
Bau der N7 und der T13» 
keine vorentscheidenden 
Arbeiten?

Jürg R ohner vom  Schw ei
zerischen Bund für N a tu r
schutz (SBN) begründet der 
TAT die Beschwerde: «W ir 
wollen, dass zuerst das 
U berprüfungsverfahren ab 
geschlossen und das D eta il
projekt bewilligt w ird, bevor 
irgendwelche A u to b ah n ar
beiten gem acht w erden. Im 
EDI hat m an vergessen, dass 
die M otion dies vorschreibt 
-  ob bewusst oder u n b e
wusst, kann ich n icht sa
gen.»

Das Ding hat noch einen 
Haken: Mit der gleichen Be
willigung hat das EDI die 
Rodung von w eiteren 16 715 
Q uadratm etern  für lan d 
w irtschaftliche G ü terzusam 
m enlegungen gutgeheissen.

E I D G E N Ö S S I S C H E S  D E P A R T E M E N T  D E S  I N N E R N  

D É P A R T E M E N T  F É D É R A L  D E  L ' I N T É R I E U R  

D I P A R T I M E N T O  F E D E R A L E  D E L L ’I N T E R N O

R o d u n g  s b s w i l l l g u n g

▼oa 19.  A ugust 1977 

betreffend

das Gesuch d e r  Q O t t r t u i w « n l s g u n r s k o r p o r s t  Ion  
A l t e r s w l l e n  (TO 37) J u n i  1977 u» d l«  B e w il l ig u n g  ro n  

Kod u n rs n  im A u«M H  »on 160 970 m2 Maid ln  den G e w in d e n  
E n ^ v l le n ,  H e w lle n .  E l l l g t » u s e n ,  K r e u s l ln g e n ,  D lp p ls h a u s e n -  

O f t«  r sh a u se n . S U n n h t u i t n ,  A l t l s h s u s s n .  A l t e m l l t n  und 
L ip p o ld a w lle n , K anton  T h u rg a u ,

su  d e r  H 7 und d t r  T 13 s o » ls  m c U  
A r ro n d ie ru n g  l s n d w l r t s c h s f t l l c h e r  f l i e h e n .

3003 B « m , 1 9 . A ugust 1977
TO 1 * 5 3 /5

IIOOEMOtaSISCHCS

Dagegen hat n iem and etwas 
einzuw enden. Dass es aber 
mit der N 7-R odung gekop
pelt wird, sticht m anchen in 
die Nase.

Jürg Rohner: «Wenn die 
Maschinen Tür die landwirt
schaftliche Rodung einmal 
dort stehen, ist die Gefahr 
gross, dass man die ändern 
neun Zehntel auch gerade 
rodet.»

K urz angebunden  gibt 
sich E D I-G eneralsek retär 
Eduard M arthaler: «Kein 
K om m entar. W ir w ollen 
nicht in ein hängiges V er
fahren eingreifen.»

Am kom m enden  M ontag
abend wird sich FD P-N atio - 
nalrat und  L andschafts
schutz-Präsident R uedi 
Schatz mit B undesrat H ürli
m ann zu einer A ussprache 
wegen dieser R odung tref
fen.

Schatz zur TAT: «Ich 
nehme an, dass die Bewilli
gung ein Versehen war.»

H ans U. A ebersold

Auf Grund der 

Proteste und 

der Beschwerde 

an das Bundes

gericht, wurde 

dann die Be- 

wi 11igung 

"freiwi11ig" 

zurückgezogen

H ürlimanns Unterschrift a u f  der Bewilligung.

Die tun, 
was sie 
wollen !
M an sollte eigentlich m ei
nen, bei uns m ache das Par
lam en t die Politik und  das 
Volk greife ein , w enn es 
einen  solchen Schritt als no t
w endig erach tet. D em  B un
desra t b le ib t die A usfüh
rung  der P arlam en tsbe
schlüsse.

O ffenbar ist dem  aber 
n icht so -  zum indest was 
den  W ald rodungs-F all für 
die N 7 betrifft. D a w erden 
verbind liche pa rlam en ta ri
sche A ufträge einfach m iss
achte t, da  w erden  Idealisten 
und P arlam en tarier, die sich 
für e inen  sinnvollen  A uto 
b ah n b au  einsetzen, einfach 
vor d en  K o p f gestossen. Im 
H in terg rund  höre  ich schon 
w ieder: «Die in  Bern m a
chen ja  doch nur, w as sie 
wollen.»

W em  nützt es, H err H ürli
m ann, w enn Sie im  N atio 
n a l s t  von «A rbeiten  au f  
dem  R eissbrett»  sprechen? 
R odungen  m ach t m an  doch 
nicht a u f  dem  R eissbrett. 
W em  nü tz t es, H err H ürli
m ann , w enn das P arlam en t 
m erkt, dass seine überw iese
ne M otion  ein fach  u n te r lau 
fen w ird? E iner Sache nützt 
es sicher nicht, näm lich  dem  
oh n eh in  angesch lagenen  
V ertrauen  in die R egierung.

144 255 Q uad ra tm e te r 
W ald  sind n ich t nichts. D ort 
e rho len  sich d ie  B ew ohner 
e iner R egion. W as aber, 
w enn d e r W ald  abgeholz t ist 
und  d ie  A u to b ah n  dann  
nich t beschlossen w ürde?

D en  F eh len tscheid  w ie
der rückgängig  m achen , 
w äre sicher ehrlicher. O der 
h a t es das D ep artem en t 
H ürlim ann  w irklich nötig, 
sich m it den  N atu rschü tzern  
anzulegen?
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7. Die wichtigsten Argumente gegen die Initiative -  
und was wir darauf antwnrten.

"Verfassungsartikel und Ge

setzgebung über die Natio

nalstrassen sind demokra

tisch beschlossen worden. "

In der damaligen Strassen-Euphorie wurde 

das ganze Nationalstrassen-Recht in aller 

Eile und auf wenig demokratische Weise 

durchgepeitscht (Seite 1 ff). Das Volk 

musste 1958 (Abstimmung BV-Artikel) unter 

völlig falscher Voraussetzung entscheiden. 

Es war von einem Strassenkreuz und Gesamt

kosten in Höhe von eineinhalb bis drei 

Milliarden Franken die Rede. Heute ge

schätzte Gesamtkosten: 35 Milliarden Fran

ken (Seite 37 f).

"Das geltende National

strassen-Recht hat sich 

bewährt

"Die Initiative gefährdet 

die Fertigstellung des 

Nationalstrassennetzes".

Von Bewährung kann keine Rede sein, wenn 

ein Rechtszustand seit dem Tage seiner In

kraftsetzung ununterbrochen zu schwerwie

genden Konflikten zwischen dem Volkswillen 

nach Mitsprache (zahlreiche Eingaben, Peti

tionen und ungültige Initiativen etc.) und 

der gesetzten Norm geführt hat.

Die Konzentration sovieler Kompetenzen beim 

Bundesrat bedeutet ein Unikum im Bundes

recht und widerspricht schweizerischer Tra

dition und schweizerischem Empfinden (Seite 

9 ff).

Ein Blick auf den Plan (Seite 49) zeigt, 

dass nur ein relativ kleiner Teil des 

Nationalstrassennetzes umstritten ist.

Im übrigen ist es nur natürlich, dass eine 

Planung von derart grösser Tragweite zwan

zig Jahre nach ihrer Konzeption überprüft 

wird.
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"Die Initiative ist ju

ristisch fragwürdig".

"Bei Annahme der Initiative 

müssten fertige Autobahn

teilstücke wieder abge

brochen werden. "

Fast alle im Zeichen der Wachstums-Eupho

rie entstandenen Planungen (die ursprüng

lich auf eine Bevölkerung von 10 Millionen 

ausgerichtete Raumplanung ("Kneschaurek- 

Zahlen") oder die kommunalen und kantonalen 

Schulraumplanungen) wurden zurechtgestutzt 

beziehungsweise "redimensioniert". Warum 

soll gerade das Nationalstrassennetz unan

tastbar sein?

Kann man sich an irgendeine Initiative er

innern, wo das von den Gegnern nicht be

hauptet wurde?

Während der ganzen Beratung der Initiative 

in der Bundesversammlung wurde die Gültig

keit der Initiative weder vom Bundesrat 

noch von irgendeinem Parlamentarier be

stritten.

Wer heute plötzlich der "juristischen 

Fra-gwürdigkeit" operiert, dem sind offen

sichtlich die sachlichen Argumente ausge

gangen (Seite 12 f).

Die hier anvisierte Uebergangsbestimmung 

der Initiative (Seite 12 f ) , wonach das 

Volksbegehren auch alle Nationalstrassen 

und -strassenabschnitte, die am 1. August 

1973 noch nicht erstellt oder in Ausführung 

begriffen waren, unterliegen, war unbedingt 

notwendig. Man hätte sonst an allen umstrit

tenen Teilstücken noch schnell proforma mit 

dem Bau-begonnen und die Initiative wäre 

am Tage des Volksentscheides gegenstands

los gewesen.

Niemand beabsichtigt, eine fertige Autobahn 

abzubrechen. Wer so etwas behauptet, "ver

kauft das Schweizervolk für allzu dumm " 

(Franz Weber). Jedes Volksrecht beinhal-
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"Bei Annahme der Initiative 

hätten wir noch mehr Volks

abstimmungen

"Gesamtschweizerische Ab

stimmungen über regionale 

Probleme widersprechen 

unserer föderalistischen 

Tradition

tet rein theoretisch die Möglichkeit eines 

absurden Entscheides.

(Mittels einer Initiative könnte sich das 

Volk zum Beispiel alle Steuern abschaf

fen; soll man deshalb auf das Initiativ

recht verzichten?).

Die Uebergangsbestimmung ermöglicht es 

zudem, auch in dringenden Fällen noch Ver

besserungen oder Modifikationen des Pro

jektes anzustreben.

Bei einer Annahme der Initiative "Demo

kratie im Nationalstrassenbau" würden 

Bundesrat und Parlament auf den Bau der 

meisten umstrittenen Teilstücke von selbst 

verzichten. Zudem sind die Hürden eines 

Referendums (50'000 Unterschriften in drei 

Monaten, Kosten von mehreren Hunderttau

send-Franken) so hoch, dass sicher nie

mand wegen einer unbedeutenden Meinungs

verschiedenheit zu diesem "letzten Mittel" 

greifen würde. Mit einer "Flut von Refe

renden" ist also nicht zu rechnen.

Das Malaise wegen der vielen Abstimmungen 

besteht im übrigen nicht grundsätzlich, 

sondern weil viele Vorlagen unklar, un

durchschaubar oder uninteressant sind.

Eine ganz klare anschauliche Abstimmungs

vorlage wie z.B. "Rawil - ja oder nein?" 

würde vom Stimmbürger verstanden und auf 

grosses Interesse stossen (Seite 14 f).

Landschaften von nationaler Bedeutung 

wie etwa das Wallis oder das Simmental 

oder die Naturschutzgebiete am Süd-Ufer 

des Neuenburgersees sind nicht nur für 

eine Region, sondern für das ganze Schwei

zer-Volk von Bedeutung.
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"Die Initiative "Demokratie 

im Nationalstrassenbau" 

hat sowieso keine Chancen 

in dev Volksabstimmung".

"In der Folge der in der 

Bundesversammlung ange

nommenen Motion Nauer 

müssen die wichtigsten 

umstrittenen Nationai

stras senteilstücke ohne

hin überprüft werden. 

Damit ist das Ziel der 

Initiative erreicht".

Eine Strasse, die als "Nationalstrasse" 

deklariert wird, muss von gesamtschwei

zerischem Interesse sein. Wer argumen

tiert, eine solche Strasse betreffe nur 

die Region, muss konsequenterweise dafür 

eintreten, sie aus dem Nationalstrassen- 

netz hinauszunehmen.

Warum reagieren denn die Automobi1 verbände 

so nervös im Abstimmungskampf?

Das Volk hat sich schon oft gegen Bundes

rat und Parlament für die Wiederherstel

lung und Erhaltung der Volksrechte ausge

sprochen. So betraf die letzte angenomme

ne Volksinitiative die "Wiederherstellung 

der direkten Demokratie" (Art. 89 BV), 

welche aus dem Welschland gestartet worden 

war und die Ausschaltung des Volkes durch 

ein Sonderrecht korrigierte. Eine interes

sante Parallele zu unserer Initiative.

Das Ueberprüfungsverfahren ist der erste 

grosse politische Erfolg der Initiative.

Es umfasst jedoch verschiedene wichtige 

Teilstücke nicht (N5, N8 und N9) (Seite 

15 f). Viele Behördenvertreter und Parla

mentarier sehen im Ueberprüfungsverfahren 

nur ein Mittel, um das Volk zu einer Ab

lehnung unserer Initiative zu bewegen.

Bis jetzt weiss niemand genau, wie das 

Ueberprüfungsverfahren genau vor sich geht 

und ob die Autobahnplaner nicht ihr eige

nes Werk "überprüfen". Wie wenig seriös 

sogar schon vor der Volksabstimmung das 

Ueberprüfungsverfahren im Bundeshaus ge

nommen wird, zeigt die Affäre um die Wald

rodungsbewilligung bei Kreuzlingen (Seite 

40). Nur sehr viele Ja-Stimmen für die
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"Nationalstrassen dienen 

dem Umweltschutz".

"Bei Annahme der Initiative 

müssten die Arbeiten an 

angefangenen Abschnitten 

eingestellt werden, was 

den Verlust von Arbeits

plätzen zur Folge hätte".

Initiative, besonders auch in den betrof

fenen Regionen, werden den Bundesrat ver

anlassen, aus dem Ueberprüfungsverfahren 

mehr als eine reine Farce zu machen.

Jedermann kennt Beispiele von National stras

senteil stücken, welche die Umwelt aufs 

schlimmste beeinträchtigen und die Anwoh

ner mit Lärm und Abgasen verseuchen. Sol

che Fehlplanungen darf es nicht mehr geben. 

Bei Annahme der Initiative könnte die 

Fortführung des Ypsilons in Zürich, die 

Basler-Nordtangente oder etwa die Auto

bahn durch das Wallis bis nach Brig ver

hindert werden; alles Projekte, die ganz 

sicher nicht im Sinne des Umweltschutzes 

sind. Autobahnen und ganz besonders Stadt

autobahnen bringen oft nicht die erhoff

ten Entlastungen des übrigen Strassennet- 

zes. Sie produzieren vielmehr neuen Ver

kehr und belasten damit das Strassennetz 

zusätzlich (Seite 26 f und 28 f).

Bei angefangenen und nicht umstrittenen 

Bauabschnitten kann die Bundesversammlung 

das gemäss Initiative notwendige Beschluss

verfahren sehr speditiv abwickeln, z.B. 

in eintägigen Parlaments-Sessionen, die 

unmittelbar aufeinanderfolgen. Im übrigen 

gibt es im Autobahn-Bau infolge der gros- 

sen Baumaschinen pro investierte Million 

nur relativ wenige Arbeitsplätze, die zu

dem ohnehin Wegfällen sobald die Autobahn 

fertig ist.
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"Mit dem Tseibstoffzoll- 

Zusch'lag zahlen die Auto

mobilisten die Nat-ional- 

stvassen seZbev".

Ueber ein Fünftel der gesamten Aufwendungen 

für den Nationalstrassenbau oder rund drei 

Milliarden Franken wurden bis heute aus Bun

des-, Kantons- oder Gemeindemittel finan

ziert.

Zudem gehört der Treibstoffzoll nicht nur 

den Automobilisten sondern dem ganzen 

Schweizervolk. Oder wo kämen wir hin, wenn 

der Tee-Zoll nur für die Einrichtung von 

Tee-Stuben verwendet würde? (Seite 37 ff).
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Schweizerische Nationalstrassen

Stand der Bauarbeiten, Ende 1976

* fl-S.. JBJBJP-SJ5-S-B -ff -ffLff[-ff

Schweizerische Nationalstrassen

QUELLE:
Legend«
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Franz Weber
Franz Weber, geboren am 27 .7 .1927,  i s t  i n ternat iona l  a l s  Umweltschützer 

bekannt. Weltweites Echo f indet  sein E insatz  für  die Erhal tung der 

Robben. Zahl re i che Städte und Landschaften im In- und Ausland verdanken 

Schutz und Erhal tung wesent l i ch dem Grossen E insatz  von Franz Weber. 

Besonders e r f o l g re i c h  waren u . a .  folgende Aktionen:

- d e r  S c h u t z  de r  o b e r e n g a d i n e r  S e e n l a n d s c h a f t

- d i e  E r h a l t u n g  des O b e r b u e c h l i w a l d e s  im Kanton  a a rg au

- d i e  V e r h i n d e r u n g  d e r  Autobahn du r c h  Ouchy

- d i e  E r h a l t u n g  von Regen sbe rg

- d i e  vom Vo l k  g u t g e h e i s s e n e  I n i t i a t i v e  " S a u v e r  L a v a ux "

- d i e  V e r h i n d e r u n g  von s p e k u l a t i v e n  Bau t en  i n  C r an s -M on t an a  

und im Va l  d 'An i v i  e r

- d i e  E r h a l t u n g  von L e s  B a u x - d e - P r o v e n c e  ( F r a n k r e i c h )  und 

Aso l o  ( I t a l i e n ) .

F r a n z  W e b e r  i s t  P r ä s i d e n t  des  V e r e i n s  

" D e m o k r a t i e  im N a t i o n a l s t r a s s e n b a u " .

Helfen Sie mit

NUR WENN ALLE FREUNDE UND SYMPATHISANTEN UNS AKTIV UNTER-  

STUETZEN,  GEWINNEN WIR DEN ABSTIMMUNGSKAMPF

A U C H  A U F  S I E  SIND WIR ANGEWIESEN !

BENUETZEN S I E  D I ESE  DOKUMENTATION. SCHREIBEN S I E  ART IKEL

UND L E S E R B R I E F E .  D I SKUTI EREN  

KANNTEN UND ARBE I TSKOLLEGEN ,  

IN IHREM VERE IN .

S I E  MIT IHREN FREUNDEN,  B E 

REDEN S I E  IN IHRER PARTEI  ,

HELFEN S I E  M IT ,  D I ESE  DOKUMENTATION UND UNSERE F LUGBLAET

TER ,  KLEBER UND PLAKATE IN MOEGLICHST GROSSER ZAHL ZU VER

BRE I T EN .  ARBE ITEN S I E  MIT IM LOKALEN KOMITEE .

UND NOCH E INE WICHTIGE B I T T E :

W I R  B R A U C H E N  D R I N G E N D  G E L D  !

ACS / TCS UND ZEMENTINDUSTRIE KOENNEN MILL IONEN AUFWENDEN,  

UM UNSERE I N I T I A T I V E  ZU BEKÄMPFEN.

WENN WIR NICHT R A S C H  WENIGSTENS E IN IG  HUNDERTTAUSEND 

FRANKEN GESPENDET BEKOMMEN, WIRD ES SEHR S T I L L  SE IN UM UNS 

VOR DEM ABSTIMMUNGSTAG.
H E R Z L I C H E N D A N K

□ Ich unterstütze die Initiative Demokratie im Nationalstrassanbau

□ Ich bin bereit, in einem lokalen Unterstützungskomitee mitzuarbeiten

□ Ich bin bereit, Flugblätter zu verteilen

□ Ich bin bereit, bis März 1978 jeden Monat Fr. _______  zu bezahlen (bitte schicken Sie mir
Einzahlungsscheine)

□  Mein Name darf im Zusammenhang mit der Initiative öffentlich genannt werden

□ Bestellungen:
--------  Exempl. Abstimmungszeitungen (ab ca. Mitte Jan. 78 erhältlich) gratis
--------  Stück Kleinplakate zu 50 Rappen je Exemplar
--------  Stück Kleber zu 20 Rappen je Stück
--------  Exempl. Argumentenkataloge

Preis Fr. 3 .— je Stück
--------  Exempl. «Die gerettete Landschaft» von Franz Weber

Preis ca. Fr. 25.— (ab ca. Januar 1978)



IN KEINEM LAND DER WELT FINDEN WIR SO VIELE AUTOBAHNEN AUF 

ENGEM RAUM WIE IN DER SCHWEIZ. 15 MILLIARDEN FRANKEN HABEN 

SIE BISHER GEKOSTET, MINDESTENS WEITERE 20 MILLIARDEN FRAN

KEN WUERDE DER BAU ALLER GEPLANTEN NATIONALSTRASSEN ERFOR

DERN.

SEIT 1958 SIND BUNDESRAT UND VERWALTUNG ALLEIN ZUSTAENDIG 

FUER DEN AUTOBAHNBAU. DAS VOLK HAT NICHTS MEHR ZU SAGEN. 

DESHALB BLIEBEN ALLE PROTESTE, PETITIONEN UND INITIATIVEN 

GEGEN AUTOBAHNTEILSTUECKE UND EXPRESS-STRASSEN WIRKUNGSLOS.

AM 26. FEBRUAR 1978 KANN DER STIMMBUERGER DAS AENDERN. DENN 

DIE INITIATIVE "DEMOKRATIE IM NATIONALSTRASSENBAU" DES BE

KANNTEN UMWELTSCHUETZERS FRANZ WEBER WILL DEM SCHWEIZERVOLK 

SEIN MITSPRACHERECHT BEIM BAU VON AUTOBAHNEN ZURUECKGEBEN, 

DAMIT UNSERE STAEDTE UND LANDSCHAFTEN KUENFTIG VON FEHLPLA

NUNGEN UND VERWUESTUNGEN VERSCHONT BLEIBEN.

DIESE DOKUMENTATION WIDERLEGT IN ALLEN EINZELHEITEN DIE 

ARGUMENTE DER AUTOMOBILVERBAENDE GEGEN DIE INITIATIVE 

FRANZ WEBER. WER SICH EIN URTEIL BILDEN WILL, MUSS SIE

GELESEN HABEN.
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□  Ich unterstütze die Initiative Demokratie im Nationalstrassenbau

□  Ich bin bereit, in einem lokalen Unterstützungskomitee mitzuarbeiten

□  Ich bin bereit, Flugblätter zu verteilen

□  Ich bin bereit, bis März 1978 jeden Monat Fr. -------- zu bezahlen (bitte schicken Sie
Einzahlungsscheine)

□  Mein Name darf im Zusammenhang mit der Initiative öffentlich genannt werden

□  Bestellungen:
_______ Exempl. Abstimmungszeitungen (ab ca. Mitte Jan. 78 erhältlich) gratis

_______  Stück Kleinplakate zu 50 Rappen je Exemplar
_______  Stück Kleber zu 20 Rappen je Stück
_ _ _ _ _  Exempl. Argumentenkataloge (ab ca. Mitte Dez. 77 erhältlich)

Preis Fr. 3. — je Stück
_______  Exempl. «Die gerettete Landschaft» von Franz Weber

Preis ca. Fr. 25 .— (ab ca. Januar 1978)



Name__

Vorname 

Adresse _

B eru f__

Ort, PLZ_

Bitte
mit
40 Rp.
frankieren
Danke

Demokratie im Nationalstrassenbau

Bollwerk 17 
Postfach 2596

3001 Bern



Wer das zahlt

will mitreden
Demokratie im Nationalstrassenbau
Initiative Franz Weber
26. Februar 1978 %MCk



D E M O K R A T I E  IM NATIONALSTRASSENBAU 
Initiative Fnanz Weben

Poitfach 2596, 300 1 Benn 
Te.le.ion 0 3 1 11 19 34

Szh.fi geehnte Vame,
Sehn geehnten He>in,

F ün Ihne. Benei tâchait zun aktiven Mithilfe, danken Min Ihnen 
henzlich. Win bind iehn danauf angewiesen, denn nun nenn 
in allen Geg enden unsenei Landei Taubende von Biingeninnen 
und Bungen unsene Sache aktiv v entneten, können coin den 
Abi timmungs kampfi gewinnen.

Viikutienen Sie mit Ihnen Fneunden, Bekannten und Anbeiti- 
kollegen, i chneiben Sie Antikei und Les enbniefie, bestellen 
Sie mit den beilieg enden A ntwontkante. ideitene Vokumentatio nen, 
Flug blatten, Kleben und Plakate, anbeiten Sie im lokalen 
Komitee mit.

Und noch eine Bitte:
Win bnauchen dningend Geld’. ACS/TCS und lementindustnie 
können Millionenbetnäge zun Bekämpfung unienen Initiative 
eins etzen. Wenn toin nicht nai>ch wenige te nò einige Hundent- 
tausend Fnanken gespendet bekommen, u>in man unsene Angu- 
mente von dem Abitimmungi tag nicht mehn hönen. Deshalb &ün 
alle Einzahlungen henzlichen Vank'.

Nochmals vielen Vank £ün Ihne Unterntützung und fineundliche 
G n ü a  e,

PS Wenn Sie eilige Bestellungen oden Fnagen haben, können 
Sie uni nuhig tele^onienen (031 11 19 34).

lentnalei Abitimmungsseknetaniat 
DEMOKRATIE IM NATIONALSTRASSENBAU

Luziui Theilen



Nur mit einem Ja zur «Demokratie im Nationalstras- 
senbau» (Initiative Franz Weber) können wir die Ver
wirklichung dieser Fehlplanungen noch verhindern:

Wer das zahlen muss —  Weiterführung des Express- 
Strassen-Ypsilons in der Stadt 
Zürich

—  Basler Nordtangente

—  Berner Schützenmatt-Autobahn- 
zubringer

—  Autobahn Martigny —  Brig

—  Brünigstrasse

—  Simmental-Autobahn mit Rawil- 
Tunnel

— Linksufrige Brienzerseestrasse

—  Cham —  Wettswil

—  Kerzers — Yverdon

— Müllheim — Kreuzlingen

will mitreden
Demokratie im Nationalstrassenbau 
Initiative Franz Weber 26. Februar 1978

Helfen Sie mit!
Senden Sie uns den Antworttalon 
zurück. Bestellen Sie die ausführ
liche 50-seitige Dokumentation mit 
Argumentenkatalog, schreiben Sie 
Artikel und Leserbriefe. Jeder kann 
politisch aktiv werden!
Helfen Sie mit, unsere Abstim
mungszeitungen, Kleber und Plakate 
möglichst zahlreich zu verbreiten, 
arbeiten Sie im lokalen Komitee mit.

Einsenden an:
Demokratie im Nationalstrassenbau 
Bollwerk 17 
Postfach 2596 
3001 Bern

Telefon 031 / 22 29 34

O  Ich unterstütze die Initiative Demokratie im Nationalstrassenbau
□  Ich bin bereit, in einem  lokalen Unterstützungskom itee m itzuarbeiten  

Q  Ich bin bereit, F lugblätter zu verteilen

□  Ich bin bereit, bis M ärz 1978 jeden M onat Fr. zu bezahlen  
(b itte schicken Sie m ir Einzahlungsscheine)

□  M ein Nam e darf im Zusam m enhang mit der Initiative öffentlich genannt 
werden

□  Bestellungen:

Exempl. Abstim m ungszeitungen oder Flugblätter 

Stück K leinplakate zu 50 Rappen je Exem plar 
Stück K leber zu 20 Rappen je Stück
Exempl. der Dokum entation mit Argum entenkatalog (50 Seiten)
Preis Fr. 3.—  je  Stück

____________Exempl. «D ie gerettete Landschaft» von Franz W eber
Preis ca. Fr. 25.—  (ab ca. Januar 1978)

Als kleinen Dank für Ihre Antwort senden w ir Ihnen kostenlos die Sondernum m er 
«Strassenbau» des W W F-M agazins Panda



Um was es geht
ln keinem Land der Welt finden wir 
soviele Autobahnen auf so engem 
Raum wie in der Schweiz. Sie haben 
das Bild unserer Heimat verändert — 
selten zum Vorteil. Dörfer und 
Stadtquartiere sind auseinander
gerissen und in ihrer Wohnlichkeit 
durch Lärm und Abgase stark 
beeinträchtigt, Landschaften von 
früher einmaliger Schönheit durch 
lieblos hingestellte Viadukte und 
tiefe Betonkerben für immer ver
wüstet.
15 Milliarden Franken haben uns die 
Autobahnen bis heute gekostet. 
Weitere 20 Milliarden werden wir 
noch bezahlen müssen, wenn wir 
den Autobahnämtern und Planungs
bürokraten nicht auf die Finger 
schauen.

Das Volk hatte nichts zu sagen: 
Mauer vor den Fenstern am Zürcher 
Ypsilon.

Das Volk hatte nichts zu sagen: 
Autobahn bis ins Zentrum von 
Luzern.

Demokratie im 
Nationalstrassenbau

Initiative Franz Weber 
26. Februar

Bis jetzt hatten wir zu den M illiar
denausgaben für die Autobahnen 
nichts zu sagen, denn seit 1958 
entscheiden allein Bundesrat und 
Verwaltung über Bau und Linien
führung der Nationalstrassen. Soviel 
Macht in wenigen Händen ist un
gesund und führt zu Missbrauch 
und Arroganz. Der Volkswille blieb 
unbeachtet, unzählige Proteste und 
Bittschriften, hunderte von Ein
gaben, Petitionen und lokalen 
Initiativen gegen Autobahnteilstücke 
und innerstädtische Express- 
Strassen wurden einfach unter den 
Tisch gewischt.

Es ist eine Lüge
wenn behauptet wird, bei Annahme 
unserer Initiative müssten fertige 
Autobahnteilstücke wieder abge
rissen werden. Die Initiative bewirkt 
einzig und allein, dass Parlament 
und Volk (und nicht mehr wie bisher 
Bundesrat und Verwaltung allein) 
über den Bau von Autobahnen ent
scheiden können.
Bis es je zu einem Abbruch käme, 
müssten nach Annahme unserer 
Initiative 50'000 Stimmbürger gegen 
ein besonders beanstandetes Teil
stück das Referendum ergreifen. 
Daraufhin hätte das ganze 
Schweizervolk in einer eidgenös
sischen Abstimmung den Abbruch 
des betreffenden Teilstücks zu 
beschliessen

Die rückwirkende Klausel wollte vor 
allem verhindern, dass der Bundes
rat noch vor der Abstimmung mit 
dem Bau der besonders um
strittenen Teilstücke begonnen und 
dadurch Volk und Kantone vor 
vollendete Tatsachen gestellt hätte. 
Damit wäre die Initiative heute 
gegenstandslos.

Am 26. Februar können w ir diesen 
unhaltbaren Zustand ändern. Denn 
die Initiative »Demokratie im Natio
nalstrassenbau» des bekannten Um
weltschützers Franz Weber will dem 
Schweizervolk das Mitspracherecht 
beim Bau von Autobahnen zurück
geben.
—  Damit Selbstherrlichkeit und 

Geldverschwendung aufhören.
—  Damit nicht weiter sinnlos wert

volles Bauernland dem Verkehr 
geopfert wird.

—  Damit unsere Städte und Land
schaften vor weiteren Verwü
stungen verschont werden.

—  Damit unsere Schweiz lebens
wert bleibt.

Das Volk hatte nichts zu sagen: 
Autobahn durch das Berner Ostring- 
Quartier.

Alle grossen Umweltschutz
organisationen, nämlich der World 
Wildlife Found Schweiz (WWF), der 
Schweizerische Bund für Natur
schutz (SBN), die Schweizerische 
Gesellschaft für Umweltschutz 
(SGU) und der Rheinaubund 
empfehlen den Bürgerinnen und 
Bürgern, am 26. Februar zur 
«Demokratie im Nationalstrassen
bau» (Initiative Franz Weber) ein 
Ja in die Urne zu legen.

Bitte wenden
Druck: Copy-Corner, 3007 Bern »


